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Freizeichnung: 
Das vorliegende Skript ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Wegen 
der Dynamik des Rechtsgebiets, der zahlreichen Änderungen im Rahmen der Gesetzgebung 
und wegen der Vielzahl letztinstanzlich nicht entschiedener Einzelfragen und wegen des Feh-
lens bzw. der Unvollständigkeit bundeseinheitlicher Verwaltungsanweisungen, kann der Ver-
fasser dieses Skripts keinerlei Haftung übernehmen.  
Bitte beachten Sie, dass die Checklisten und Formulierungsbeispiele lediglich eine Hilfestel-
lung bieten, aber nicht den fachlichen Rat eines Rechtsanwalts im Einzelfall ersetzen können. 
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1. Einleitung 
 
Der Hauptausschuss Allgemeines des Deutschen Vergabe- und Vertragsausschusses (DVA) 
hat am 27. Juni 2006 eine Änderung der VOB/B beschlossen. Die neue VOB/B 2006 wurde 
am 18.10.2006 im Bundesanzeiger bekannt gemacht und ist seit 01.11.2006 für öffentli-
che Auftraggeber verbindlich. Entgegen den ursprünglich beabsichtigten Änderungen gem. 
dem Beschluss vom 17.05.2006 beschränken sich die Änderungen in der VOB/B größtenteils 
auf einige Teilregelungen.  
 
Dennoch sollen diese nicht umgesetzten Änderungsvorschläge hier kurz festgehalten 
werden, um sie bei künftigen Diskussionen zur Neufassung der VOB/B nicht in Vergessenheit 
geraten zu lassen: 
 
-  Die vorgeschlagene, aber letztlich nicht erfolgte Änderung sah eine Zusammenfassung 

und erweiternde Klarstellung von § 1 Nr. 3 und 4 VOB/B vor und damit eine Klärung des 
Umfangs des einseitigen Leistungsbestimmungsrechts des Auftraggebers be-
züglich zeitlicher Anordnungen und zugleich auch eine Klärung der Grenzen die-
ses Leistungsbestimmungsrechts, womit auch erreicht worden wäre, dass die gesam-
te Regelung einer isolierten AGB-Inhaltskontrolle gem. § 307 BGB standhält. Die 
vorgeschlagene, aber gescheiterte Formulierung des § 1 Nr. 3 VOB/B sollte lauten: 

 „Der Auftraggeber kann Anordnungen zu Art und Umfang der ver raglichen Leistung, so
weit geboten auch hinsichtlich der Bauzeit, treffen, wenn der Betrieb des Auftragnehmers 
auf die dafür erforderlichen Leistungen eingerichtet ist und sie unter Abwägung der bei
derseitigen Interessen nicht unzumutbar sind. Andere Leistungen, die der Auftraggeber 
nicht anordnen kann, können dem Auftragnehmer nur mit seiner Zustimmung übertragen 
werden.“ 

t -

-

                                                          

 Mit dieser Regelung hätte man zwei Ziele erreicht: Zum einen wäre die derzeit bestehen-
de und nun weiterhin bestehende Rechtsunsicherheit behoben worden, ob der Auftragge-
ber nach § 1 Nr. 3 oder 4 VOB/B auch zeitliche Anordnungen, wie z.B. Unterbre-
chungen der Bauausführung, Baustopp, Beschleunigungen nach eingetretenen 
Verzögerungen oder Leistungsänderungen usw., treffen darf mit der Folge eines Mehr-
kostenerstattungsanspruchs gem. § 2 Nr. 5 VOB/B1 oder ob dies eine vertragswidrige 
Anordnung darstellt, die dann nicht befolgt werden muss und ggf. Schadensersatzansprü-
che auslösen kann2. Zugleich wäre auch die Diskussion im Schrifttum beendet, ob § 1 Nr. 
3 VOB/B mit seinem schrankenlosen Leistungsbestimmungsrecht des Auftraggebers zur 
Änderung des Bauentwurfs einer häufig gebotenen isolierten Inhaltskontrolle gem. 
§§ 307, 308 Nr. 4 BGB  standhält, was wegen des Fehlens der Grenzen des § 315 BGB 
und des daraus folgenden Verstoßes gegen das Transparenzgebot in § 307 BGB letzt-
lich zu verneinen ist, da eine geltungserhaltende Reduktion im Wege der Auslegung 
bei AGB nicht zulässig ist. 

- Die vorgeschlagene, aber ebenfalls nicht erfolgte Änderung sah folgerichtig eine Zusam-
menfassung des § 2 Nr. 5 und 6 VOB/B  vor, die schon wegen der häufig auftreten-

 
1 so wohl die derzeit überwiegende Ansicht in der Literatur, u.a. Kniffka IBR-Online-Kommentar § 631 Rn. 335 ff.; 
Zauner/Keller NZBau 2004, 353 ff.; Vygen BauR 2006, 166 f.  
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den Abgrenzungsprobleme zu begrüßen und letztlich nur eine Rückkehr oder jedenfalls 
Annäherung an die Fassung der VOB/B Fassung 1926 wäre. 

- Zu bedauern ist schließlich auch, dass die vorgeschlagene Ergänzung des § 14 Nr. 2 
VOB/B mit der Verpflichtung beider Vertragspartner zum gemeinsamen Aufmaß 
bei später nur noch schwer feststellbaren Leistungen und der Umkehr der Beweislast 
bei Nichtbefolgung nicht erfolgt ist, zumal damit nur der Rechtsprechung des BGH ent-
sprochen worden wäre3 und dies auch den Bauvertragspartnern und Bauleitern Klarheit 
gebracht hätte. 

- Nicht aufgenommen wurde in die Neufassung der VOB/B 2006 auch die vorgeschlagene 
Verkürzung der Schlusszahlungsfristen  von bisher 2 Monaten in § 16 Nr. 3 Abs. 1 
VOB/B bei Ansprüchen aus Stundenlohnverträgen und aus Pauschalverträgen auf 
nur noch 30 Werktage, um damit die VOB/B-Zahlungsfristen den gesetzlichen Regelungen 
für den Zahlungsverzug nach bereits 30 Kalendertagen nach Zugang der Schlussrechnung 
(§ 286 Abs. 3 BGB n.F.) anzunähern.  

 
Tatsächlich in die VOB/B Fassung 2006 aufgenommen wurden nur die nachfolgenden Punk-
te. Im Kern geht es um folgende Änderungen: 
 
-  Klarstellung, dass § 642 BGB (Entschädigung des Auftragnehmers bei Verletzung der 

Mitwirkungspflicht des Auftraggebers) neben § 6 VOB/B Anwendung findet (§ 6 Nr. 6 
VOB/B). 

- Vereinfachung der Verjährungsregeln (§ 13 Nr. 4 VOB/B) 
- Umsetzung der BGH-Rechtssprechung zur Frist für Einwendungen des Auftraggebers 

gegen die Prüfbarkeit der Schlussrechnung (§ 16 Nr. 3 Abs. 1 VOB/B) 
- Klarstellung zu den Anforderungen an ein Sperrkonto für die Sicherheitsleistung (§ 17 

Nr. 5 VOB/B) 
- Klarstellung zur Bemessungsgrundlage der Berechnung des Sicherheitseinbehalts im 

Hinblick auf § 13b UStG (§ 17 Nr. 6 Abs. 1 VOB/B) 
- Die Möglichkeit zur Vereinbarung von baubegleitender Streitschlichtung (§ 18 VOB/B) 
 
Nachfolgend wird auf die Änderungen eingegangen, soweit diese von Bedeutung sind und 
nicht bloße sprachliche Gründe hat. 
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2. Unterschiede BGB – VOB/B 
 
Vorab sollen aber die Unterschiede verdeutlicht werden, die zwischen einem BGB-Bauvertrag 
und einem VOB/B-Bauvertrag bestehen.  
Trotz langjähriger Erfahrung am Bau kennen viele nicht die damit verbundene rechtliche 
Weichenstellung. Geläufig ist meist nur die unterschiedliche Verjährungsfrist. 
 
 

 
Übersicht 

Unterschiede BGB - VOB/B 
 
 

Vorteile des AN beim VOB/B-Vertrag 
 

 
Themenbereich  

 
Norm nach BGB 

 

 
Norm nach VOB/B 

 
Anmerkungen 

Fristüberschreitung §§ 636, 286, 326 BGB §§ 5 Nr. 4, 6 Nr. 6 
VOB/B 

Beim VOB/B-Vertrag werden die Vor-
schriften des BGB bei Leistungsverzö-
gerungen nicht vollständig ange-
wandt. Der Bauvertrag soll weitge-
hend aufrechterhalten werden. 
Grundsätzlich sind Schadensersatzan-
sprüche auf den unmittelbaren Scha-
den beschränkt; entgangener Gewinn 
nur bei Vorsatz oder grober Fahrläs-
sigkeit. 

Gefahrübergang § 644 BGB § 7 VOB/B Nach VOB/B trägt der AN, anders als 
nach BGB, die Gefahr nicht bis zur 
Abnahme für Untergang oder Ver-
schlechterung der Leistung. Gem. § 7 
Nr. 1, 6 Nr. 5 VOB/B muss der AG die 
ausgeführte Leistung bezahlen.  

Teilabnahme §§ 640, 641, 641a 
BGB  

§ 12 Nr. 2 VOB/B Nach der VOB/B sind Teilabnahmen, 
die den Zinslauf, die Beweislast und 
die Vergütungspflicht sehr wesentlich 
beeinflussen, möglich. 

Fiktive Abnahme §§ 640, 641, 641a 
BGB  

§ 12 Nr. 5 VOB/B Die VOB/B gewährt die Möglichkeit 
einer fiktiven Abnahme (kein Abnah-
mewille des AG). Das BGB kennt dies 
nur im Ausnahmefall nach § 640 Abs. 
1 Satz 3, § 641a BGB. Die Abnahme 
ist der Dreh- und Angelpunkt am Bau, 
beispielsweise Beweislast, Gefahr-
übergang, Rechtsverluste, Beginn 
Gewährleistungsfrist. 

Verkürzte Gewähr-
leistung 

§ 634a BGB § 13 Nr. 4 VOB/B Beim BGB ist die Grundfrist für die 
Gewährleistung bei 5 Jahren; bei der 
VOB/B bei 4 Jahren, teilweise sogar 
nur bei 2 Jahren.  

Rücktrittsrecht 
(Ausschluss) 

§§ 634 Nr. 3, 636, 
323, 326 Abs. 5 BGB  

§ 13 Nr. 5 – 7 VOB/B Im Gegensatz zum BGB ist bei der 
VOB/B das Rücktrittsrecht unerwähnt 
und gilt als ausgeschlossen. 
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Minderung 
(Einschränkung) 

§§ 634 Nr. 3, 638 BGB § 13 Nr. 6 VOB/B Im Gegensatz zum BGB ist das Recht 
zur Minderung bei der VOB/B auf-
grund Anknüpfung an zusätzliche 
Tatbestände nur in seltenen Ausnah-
men möglich.  

Abschlagszahlungen § 632a BGB § 16 Nr. 1 VOB/B Das BGB kennt nun zwar gleichfalls 
eine Abschlagszahlung, knüpft diese 
aber im Gegensatz zum VOB/B an 
hohe Voraussetzungen. Nach BGB ist 
eine Abschlagszahlung nur für in sich 
abgeschlossene Teile des Werkes 
möglich, bei der VOB/B kommt es 
alleine auf den erreichten Leistungs-
stand an.  

Zahlung an Nachun-
ternehmer 

--- § 16 Nr. 6 VOB/B Nach der VOB/B hat der AG das 
Recht, direkt an die Nachunternehmer 
Zahlungen zu leisten. Das BGB kennt 
derartiges nicht.  
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Vorteile des AG beim VOB/B-Vertrag 
 

 
Themenbereich 

 

 
Norm nach BGB 

 
Norm nach VOB/B 

 
Anmerkungen 

Weisungsrecht --- § 1 Nr. 3, 4, § 2 Nr. 5, 
6 VOB/B 

Gem. VOB/B kann der AG einseitig 
den Vertragsumfang erweitern und 
Leistungen nachträglich in Auftrag 
geben, was Vergütungsansprüche 
(Nachträge) auslöst. Teilweise werden 
hieran bestimmte erhöhte Vorausset-
zungen (vorherige Ankündigung) 
geknüpft. Das BGB kennt einen einsei-
tigen Anpassungsanspruch nicht. Es 
bedarf einer Vereinbarung beider 
Parteien. 

Vergütungspflicht 
(Einschränkung) 

§ 632 BGB § 2 Nr. 5, Nr. 6 VOB/B Sofern ein Nachtrag vorliegt, verlangt 
das BGB nicht notwendigerweise 
zusätzliche Voraussetzungen wie eine 
Ankündigungspflicht. Die VOB/B hält 
hier bestimmte Formalien für notwen-
dig.  

Mängelansprüche vor 
Abnahme 

§§ 275 ff. BGB  § 4 Nr. 7 VOB/B Gem. der VOB stehen dem AG bereits 
vor der Abnahme Mängelbeseitigungs-
rechte zu. Die Ersatzvornahme erfor-
dert aber weitere Voraussetzungen, 
so unter anderem eine schriftliche 
Kündigung. Die Ansprüche verjähren 
in 3 Jahren, §§ 195, 199 BGB.  

Behinderung --- § 6 Nr. 1 VOB/B Nach der VOB/B ist der AN verpflich-
tet, wenn er meint, bei der Durchfüh-
rung seiner Arbeiten behindert zu 
sein, eine Behinderungsanzeige an 
den AG zu senden. Tut er dies nicht, 
kann er sich später nicht darauf beru-
fen, er sei nicht zeitgerecht fertig 
geworden aus Gründen, die er nicht 
zu vertreten habe. Nur im Ausnahme-
fall ist die Behinderungsanzeige ent-
behrlich.  

Verjährungshemmung --- § 13 Nr. 5 Abs. 1 
VOB/B 

Als Kompensation zur verkürzten 
Gewährleistungsfrist nach VOB/B 
räumt § 13 VOB/B dem AG die Mög-
lichkeit ein, durch eine einfache 
schriftliche Mängelrüge die Gewähr-
leistungsfrist zu hemmen bzw. die 
Gewährleistungsfrist sogar zu verlän-
gern (um weitere 2 Jahre).  

Nacherfüllungsrecht §§ 634 Nr. 1, 635 BGB § 13 Nr. 5 VOB/B Nach VOB/B kann der AG allein wegen 
dem Versäumnis einer Nachbesse-
rungsfrist, vorhandene Mängel auf 
Kosten des AN nachbessern lassen 
(Ersatzvornahme).VOB/B erwähnt 
Schriftform. 

Fälligkeit der Vergütung §§ 631 Abs. 1, 641 
BGB 

§§ 14, 16 VOB/B Nach der VOB/B ist im Gegensatz zum 
BGB eine prüfbare Rechnung Voraus-
setzung einer Zahlung. Des weiteren 
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verschiebt die VOB/B die Fälligkeit der 
Zahlung nach hinten um 2 Mona-
te/bzw. 18 Werktage). Das BGB setzt 
für die Fälligkeit grundsätzlich ledig-
lich die Abnahme voraus, wobei aber 
auch hier durch die Rechtsprechung 
ergänzend eine entsprechende Rech-
nungsstellung verlangt wird. 

Stundenlohn --- § 15 VOB/B Gem. VOB/B werden Stundenlohnar-
beiten nur bezahlt, wenn sie vorher 
angezeigt und rechtzeitig rapportiert 
werden. Das BGB schweigt gänzlich 
zu Stundenlohnarbeiten.  

Schlusszahlungseinwand §§ 195, 199 BGB § 16 Nr. 6 VOB/B Gem. VOB/B erlöschen weitergehende 
Vergütungsforderungen, wenn der AN 
auf einen wirksamen Schlusszah-
lungseinwand nicht ordnungsgemäß 
und zeitgerecht Vorbehalte angemel-
det und begründet hat. Dem BGB ist 
dies fremd. Hier greift allenfalls Ver-
jährung bzw. Verwirkung. 

Zahlung an Nachunter-
nehmer 

--- § 16 Nr. 6 VOB/B Gem. § 16 Nr. 6 VOB/B hat der AG 
das Recht, direkt an die Nachunter-
nehmer zu zahlen.  

Bürgschaften --- § 17 VOB/B Gem. VOB/B müssen Bürgschaften 
selbstschuldnerisch, unbefristet und 
nach einseitiger Vorgabe des AG aus-
gestaltet sein. § 17 VOB/B knüpft 
aber lediglich an eine Vereinbarung 
der Sicherheit an und ersetzt diese 
nicht. Ohne Vereinbarung keine Si-
cherheit. 

Arbeitseinstellung --- § 18 Nr. 5 VOB/B Die VOB/B betont die Kooperations-
pflicht, d.h. eine Arbeitseinstellung ist 
ein Ausnahmefall und nur in den 
entsprechend geregelten Fällen zuläs-
sig. Die VOB/B versucht den Baustill-
stand zu vermeiden.  
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3. Geltung der VOB/B 2006 
 
Da die VOB/B kein Gesetz ist, sondern eine allgemeine Geschäftsbedingung, gilt diese nicht 
automatisch für einen Vertrag, sondern muss zwischen den Vertragsparteien immer ver-
einbart werden. Schwierigkeiten bereitet regelmäßig die Neueinführung einer VOB/B, wie 
dies nun geschehen ist. Dem Abgrenzungsproblem, welche Fassung der VOB/B nun gilt, 
kann praktische Bedeutung zukommen, zumal die VOB/B 2006 Abweichungen von der VOB/B 
2002 enthält. 
 
3.1. Vertragsfreiheit 
Grundsätzlich haben die Vertragsparteien kraft ihrer Privatautonomie die Freiheit festzulegen, 
welche VOB-Fassung vereinbart werden soll. Es ist daher möglich, auch eine ältere Fassung 
dem Bauvertrag zugrunde zu legen, z.B. die VOB/B 1996, VOB/B 2000, VOB/B 2002 oder 
VOB/B 2006. Die Vereinbarung älterer Fassungen ist nicht empfehlenswert. 
 
Bei öffentlichen Aufträgen wird in der Regel die jeweils gültige Fassung als Vertragsbestand-
teil in den Vertrag eingeführt, da die jeweils gültige Fassung meist im Angebotsvordruck 
ausdrücklich aufgeführt ist.  
 
3.2. Laufende Verträge 
Maßgeblich ist die bei Vertragsabschluß vereinbarte Fassung der VOB/B. Dies gilt auch bei 
öffentlichen Aufträgen, bei denen die Altfassung nicht automatisch durch eine Neufassung 
der VOB/B im laufenden Vertrag ersetzt wird! 
 
Die VOB/B Fassung 2006 hat für Altverträge und laufende Bauverträge keine Bedeutung. 
 
3.3. Neue Verträge, Auslegung von Vertragsformulierungen 
Abgrenzungsprobleme ergeben sich dann, wenn im Bauvertrag keine klare Formulierung 
gewählt wurde. Unklare Formulierungen müssen ausgelegt werden (§§ 133, 157 BGB). Steht 
im Vertrag z.B. „es gilt die VOB/B neueste Fassung“ oder „es gilt die VOB/B“ stellt sich daher 
die Frage, welche Fassung anzuwenden ist. 
Oben geschilderte Beispiele sind in der Regel so auszulegen, dass diejenige Fassung maß-
geblich ist, die zur Zeit der Angebo sabgabe gegolten hat. Für die Frage, was gilt, ist unserer 
Ansicht nach auf den Zeitpunkt der Bekanntmachung der Neu assung im Bundesanzeiger 
abzustellen. Es kommt daher für die VOB/B 2006 entscheidend auf das Datum der Bekannt-
machung des Textes im Bundesanzeiger an, d.h. den 18.10.2006.  

t
f

 
TIPP: 
1.  Als Auftraggeber/Auftragnehmer sollte man es sich zur Gewohnheit machen, die VOB/B in 

der gewünschten Fassung jedem Angebot/Bauvertrag beweisbar beizufügen.  
 Wer die Geltung der VOB/B will, sollte hierauf keinesfalls verzichten. Gegenüber privaten 

Auftraggebern, die nicht durch einen Fachmann (z.B. Architekt) vertreten sind, führt das 
Unterlassen der Beifügung zur Nichteinbeziehung der VOB/B mit den damit verbundenen 
nachteiligen Konsequenzen! Leider ein häufiger Fehler. 

 Wer die VOB/B 2006 vereinbart haben will, sollte unbedingt darauf achten, auch den Text 
der VOB/B 2006 beizufügen und nicht eine ältere Fassung! Ansonsten entsteht wieder 
Unklarheit, welche Fassung nun gemeint war und Unklarheiten gehen immer zu Lasten 
des Verwenders! 
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 Sofern man eine klare Regelung wünscht, die immer die aktuelle Neufassung berücksich-

tigt, wäre z.B. folgende Formulierung empfehlenswert: 
 „Es gilt zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses im Bundesanzeiger bekannt gemachte neu-

este Fassung der VOB/B.“ 
2.  Als Auftraggeber/Auftragnehmer sollte man im Zuge einer Änderung der VOB/B auch sei-

ne eigenen Bauverträge und seine besonderen bzw. zusätzlichen Vertragsbedingungen 
dahingehend überprüfen, dass es zu keinen Widersprüchen und Abweichungen kommt. 

 Es kann leicht geschehen, dass zwar im Bauvertrag auf die neueste Fassung der VOB/B 
2006 Bezug genommen wird, der eigene Bauvertragsmustertext hiervon abweicht oder 
Verweise in die VOB/B enthält. Es kann aufgrund der Änderungen von Nummerierungen, 
Hinzufügung von Sätzen, etc. zu Blindverweisen kommen. Dies ist zu vermeiden.  

 Allen Auftraggebern/Auftragnehmern wird daher dringendst empfohlen, die eigenen Bau-
verträge bzw. Musterformulierungen im Zuge der VOB/B-Änderung zu prüfen.  
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4. Änderungen der VOB/B 2006 - Geltung 
 
Zum besseren Verständnis der inhaltlichen Änderungen haben wir eine Synopse gefertigt, in 
der auf der linken Spalte die VOB/2006 der VOB/2002 auf der rechten Spalte gegenüber ge-
stellt wird. Die Änderungen sind kursiv hervorgehoben. Die Synopse ist als Anlage beige-
fügt.4 Nachfolgend wird, soweit notwendig, auf die einzelnen Bestimmungen eingegangen. 
 
TIPP: 
Wir empfehlen Ihnen, die Synopse auszudrucken und die Anmerkungen mit dem Text der 
Alt- und Neufassung der VOB/B zu vergleichen. Nur so werden die Änderungen im Kontext 
verständlich. 
 
4.1. Klarstellende Hervorhebung zum Pauschalvertrag, § 2 Nr. 7 Abs. 2 VOB/B 
Durch die Bezugnahme in § 2 Nr. 7 Abs. 1 Satz 2 auf § 313 BGB wird die VOB/B an die im 
Rahmen des Schuldrechtmodernisierungsgesetzes erfolgte Kodifizierung der von der Rechts-
sprechung zu § 242 BGB (Treu und Glauben) entwickelten Grundsätze über die Störung der 
Geschäftsgrundlage angeglichen. Eine inhaltliche Änderung ist damit nicht verbunden.  
Es handelt sich somit lediglich um eine Änderung der Verweisung, da die Störung der Ge-
schäftsgrundlage nicht mehr in § 242 BGB sondern in § 313 BGB konkret geregelt wurde. 
Das Entfallen des § 2 Nr. 7 Abs. 1 Satz 4 VOB/B und die Neubildung des § 2 Nr. 7 Abs. 2 
VOB/B soll lediglich der Klarstellung und Hervorhebung dienen. Inhaltlich bleibt alles beim 
Alten. Der ursprüngliche § 2 Nr. 7 Abs. 2 VOB/B wird gezwungenermaßen verschoben und 
entsprechend der Änderung angepasst. Der bisherige „ 2 Nr. 7 Abs. 1 Satz 4 VOB/B wurde 
häufig in der Praxis übersehen. 
Sinn und Zweck dieser Maßnahme ist es, dem weit verbreiteten Irrtum entgegenzutreten, 
dass eine Pauschalsumme unverändert bleibt. Es gibt Nachträge, wenn auftraggeberseitig 
Eingriffe in den Bauablauf vorgenommen werden und entsprechende Anordnungen des Auf-
traggebers erfolgen. Auch beim Pauschalvertrag werden hierdurch Ansprüche des Auftrag-
nehmers ausgelöst (Nachträge). Die Verschiebung in einen eigenständigen Absatz soll der 
Transparenz dienen. 
 
4.2.  Anwendung von VOB Teilen A, B, C bei Weitervergabe, § 4 Nr. 8 Abs. 2 

VOB/B 
Im Interesse einer Verfahrensvereinfachung in § 4 Nr. 8 VOB/B soll damit klargestellt wer-
den, dass Auftragnehmer bei der Weitervergabe von Bauleistungen an Nachunternehmer 
nicht die VOB/A zugrunde zu legen haben. Davon unberührt, bleiben sie bei der Vergabe von 
Unteraufträgen zur Anwendung des Vergaberechts verpflichtet, wenn sie selbst Auftraggeber 
nach § 98 GWB sind.  
Mit der Anwendung der VOB/B wird aufgrund des § 1 Nr. 1 Satz 2 VOB/B automatisch auch 
VOB/C vereinbart.  Es ist daher eigentlich überflüssig, die VOB/C ausdrücklich zu erwähnen. 
Trotz einer gewissen „Dopplung“ soll jedoch zur Klarstellung auch ein ausdrücklicher Hinweis 
auf VOB/C erfolgen, so dass hinter dem Wort Bauleistung eingefügt wurde: „Teile B und C“. 
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4.3. Entschädigung des Auftragnehmers bei Verletzung der Mitwirkungspflicht 
des Auftraggebers, § 6 Nr. 6 VOB/B 

Es wurde im Text der VOB/B in § 6 Nr. 6 Satz 2 VOB/B die Rechtssprechung des BGH be-
rücksichtigt. Nach den Entscheidungen des BGH vom 21. Oktober 1999 (IBR 2000, 217) und 
vom 13. Mai 2004 (IBR 2004, 413) wurde klargestellt, dass § 642 BGB – auch ohne einen 
Verweis in der VOB/B – neben § 6 VOB/B Anwendung findet. Dies ist zwar keine inhaltliche 
Änderung, dennoch aber zweckmäßig. 
Es kann vom Anwender der VOB/B nicht erwartet werden, dass ihm die Rechtssprechung des 
BGH im Einzelnen bekannt ist. Allerdings verlangt der BGH – anders als beim BGB-
Bauvertrag - , dass neben dem Anbieten der Leistung, was auch in konkludenter Form erfol-
gen kann, eine Behinderungsanzeige erfolgt bzw. dass eine solche wegen Offenkundigkeit 
nicht erforderlich ist.  
Die vorstehend zitierte Rechtssprechung erging zu dem Fall, dass die hindernden Umstände 
durch die verspätete Fertigstellung von Vorunternehmerleistungen verursacht wurden. Dem 
nachfolgenden Unternehmer wird nun die Möglichkeit eröffnet, seine durch Verzögerung 
entstandenen zusätzlichen Kosten zwar nicht als Schadensersatz nach § 6 Nr. 6 Satz 1 
VOB/B, aber zumindest als Entschädigung gem. § 642 BGB ersetzt zu verlangen.  
Der Auftragnehmer muss auch hier einen konkreten Nachweis (Differenzmethode) erbringen, 
somit seine Kalkulation offen legen, erhält hier aber im Gegensatz zum Schadensersatzan-
spruch kein Wagnis und keinen Gewinn, kann aber bei verspäteten Vorunternehmerleistun-
gen nun verschuldensunabhängig Ansprüche stellen.  
Bis zur Rechtssprechung des BGH bestand hier das Problem für den nachfolgenden Unter-
nehmer, dass die verspätete Vorunternehmerleistung nicht zum Pflichtenkreis des Auftrag-
gebers gehört und ihm eine Verzögerung daher nicht zurechenbar ist. Dies führte dazu, dass 
der Schadensersatzanspruch über § 6 Nr. 6 VOB/B mangels Verschulden des Auftraggebers 
nicht möglich war.  
Der BGH hat die Bereitstellung der Vorgewerke nun aber als Mitwirkungshandlung des Auf-
traggebers beurteilt und die Möglichkeit eröffnet, zumindest die vorstehend genannte Ent-
schädigung (ohne Wagnis und Gewinn) über § 642 Abs. 1 BGB zu erhalten. § 642 Abs. 1 
BGB setzt nämlich kein Verschulden voraus.  
 
TIPP: 
Ansprüche aus Behinderung und Unterbrechung gem. § 6 VOB/B, § 642 BGB bzw. über § 2 
Nr. 5 VOB/B werden in der Praxis selten eingefordert. Ursache ist hierfür eine weit verbreite-
te Unkenntnis, aber auch die Tatsache, dass in der Baupraxis nicht auf eine ausreichende 
Dokumentation geachtet wird. Obwohl hier ein Potential für Nachträge zu Gunsten des Auf-
tragnehmers besteht, können diese Ansprüche seitens des Auftraggebers im Regelfall leicht 
abgewehrt werden, weil Formalitäten nicht beachtet wurden. Meist fehlt es bereits an ent-
sprechenden Behinderungsanzeigen oder aber der Auftragnehmer kann nicht schlüssig sei-
nen Schaden darlegen und beweisen. Sofern der Bauablauf entsprechend dokumentiert wird, 
kann im Streitfall, meist über ein baubetriebliches Gutachten, eine gerichtliche Durchsetzung 
erleichtert werden. 
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4.4. Kündigung im Insolvenzfall, § 8 Nr. 2 Abs. 1 VOB/B 
Der mit der VOB/B 2000 in die VOB/B aufgenommene Kündigungsgrund des Auftraggebers 
der Beantragung des Insolvenzverfahrens, erfasst bisher nur den Antrag des Auftragnehmers 
als Schuldner im Sinne des § 13 InsO. Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
durch einen oder mehrere Gläubiger wurde von § 8 Nr. 2 Abs. 1 VOB/B nicht erfasst.  
Da die Interessenslage im Hinblick auf die Kontinuität der Ausführung der Leistung auf Sei-
ten des Auftraggebers aber in beiden Fällen identisch ist, wird eine entsprechende Erweite-
rung des Kündigungsrechts in der VOB/B auch auf diesen Fall vorgenommen.  
Dabei ist zu beachten, dass nur „zulässigerweise“ gestellte Anträge auf Eröffnung des Insol-
venzverfahrens dem Auftraggeber ein Kündigungsrecht eröffnen, ansonsten könnte sich der 
Auftraggeber durch „fingierte“ Anträge selbst Kündigungsrechte schaffen.  
 
4.5. Verjährungsfrist, § 13 Nr. 4 VOB/B 
Der in § 13 Nr. 4 Abs. 1 Satz 1 VOB/B gestrichene Begriff „Arbeiten an einem Grundstück“ 
entstammt noch dem alten BGB. Mit der Änderung wird eine Anpassung an den Wortlaut des 
neuen BGB nach der Schuldrechtsreform vorgenommen.  
Infolge der Aufgabe der Sonderregelungen im BGB zu der Verjährung von Ansprüchen bei 
Arbeiten an einem Grundstück, wurde jetzt auch die VOB/B angepasst. Dadurch hat sich 
aber an der 2-jährigen Verjährungsfrist für Mängelansprüche bei Grundstücksarbeiten nichts 
geändert.  
Bedeutung hat die Anpassung zumindest für die bisher dem Begriff „Arbeiten an einem 
Grundstück“ zugeordneten Landschaftsbauarbeiten, die der DIN 18320 unterliegen. Land-
schaftsbauarbeiten unterfallen somit auch weiterhin § 13 Nr. 4 Abs. 1 Satz 1 VOB/B, d.h. 
einer 2-jährigen Verjährungsfrist. Dies gilt auch für Erdarbeiten, nicht aber etwa für Pflaster-
arbeiten, da es sich bei Letzteren wiederum um ein Bauwerk handelt.  
 
Eine Änderung wurde auch bei der Verjährungsfrist bei maschinellen und elektrotechnischen 
Anlagen vorgenommen. Seit Einführung dieser verkürzten Verjährungsregelung in § 13 Nr. 4 
Abs. 2 VOB/B besteht Streit, ob diese Regelung AGB-rechtlich hält und europarechtlich zuläs-
sig ist. Der DVA hält an dieser Regelung unbeirrt fest und hat mit der Änderung vor allem 
zwei Klarstellungen verfolgt: 
 
In den meisten Bauverträgen wird die Möglichkeit genutzt, die Verjährungsfrist von der vor-
gesehenen 4-Jahresfrist der längeren Gewährleistung von 5 Jahren zu unterwerfen. Über-
trägt nun der Auftraggeber die Wartung nicht, stellt sich die Streitfrage, ob sich damit auch 
die Gewährleistungsfristen bei maschinellen und/oder elektrischen/elektronischen Anlagen 
(Teilen) trotzdem entsprechend § 13 Nr. 4 Abs. 2 VOB/B verkürzt.  
Teilweise wurde vertreten, dass eine Verkürzung nicht eintritt und die 5 Jahre gelten.  
Andere Meinungen vertraten die Ansicht, dass bei der bloßen Vereinbarung einer 5-jährigen 
Gewährleistungsfrist ohne sonstige Vereinbarung die verkürzte Gewährleistungsfrist gilt.  
Die Änderung sieht nun vor, dass § 13 Nr. 4 Abs. 2 VOB/B mit der verkürzten Verjährungs-
frist (2 Jahre) für Mängelansprüche auch dann gilt, wenn eine andere, gemeint ist eine län-
gere Verjährungsfrist als die Regelverjährung nach § 13 Nr. 4 Abs. 1 VOB/B vereinbart ist.  
Sinn und Zweck der Regelung ist es, dem Auftragnehmer eine Haftung für die Gewährleis-
tungsschäden an den wartungsintensiven Anlagen nur dann aufzuerlegen, wenn der Auf-
tragnehmer zumindest die Möglichkeit hat, auf die Hauptursache von auftretenden Schäden 
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(mangelhafte Wartung) Einfluss zu nehmen. Wenn selbst die VOB/B für diese Leistungsteile 
eine verkürzte Verjährungsfrist vorsieht und die 4-jährige Verjährungsfrist als nicht sinnvoll 
erachtet, muss dies erst recht gelten, wenn diese Frist durch vertragliche Vereinbarung auf 5 
Jahre verlängert wird.  
 
Eine weitere Klarstellung betrifft ein häufig auftretendes sprachliches Missverständnis. Die 
verkürzte Verjährungsfrist des § 13 Nr. 4 Abs. 2 VOB/B wird auf solche Teile von maschinel-
len und elektronischen Anlagen beschränkt, bei denen die Wartung überhaupt Einfluss auf 
die Sicherheit und Funktionsfähigkeit haben kann. Es geht nämlich nicht darum, ob die War-
tung auf maschinelle Anlagenteile, also maschinen bzw. elektronische Anlagenteile zu be-
schränken ist. Anknüpfungspunkt sind nicht die maschinellen Anlageteile sondern vielmehr 
wartungsbedürftige Anlageteile, unabhängig davon, ob diese nun Maschinen sind oder nicht.  
 
4.6. Abschlagszahlungen zu vereinbarten Zeitpunkten, § 16 Nr. 1 Abs. 1 VOB/B 
In der Baupraxis werden Zahlungspläne zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer verein-
bart, die insbesondere Zeitpunkte für Abschlagszahlungen regeln sollen.  
Vor dem Hintergrund der BGH-Rechtssprechung5 zur Vereinbarung von vertraglichen Rege-
lungen, die von den Bestimmungen der VOB/B abweichen (Privilegierung der VOB/B), 
herrscht Unsicherheit, inwiefern dies auch bei der Vereinbarung von Zahlungsplänen gelten 
könnte. Es stellt sich die Frage, ob Zahlungspläne Abweichungen von der VOB/B sind.  
Die VOB/B ist daher um eine entsprechende Regelung zu ergänzen. Sinn und Zweck der 
Neuformulierung soll die einvernehmliche Vereinbarung von festen Zahlungszeiten sein. Da-
bei ist zu beachten, dass Abschlagszahlungen auch bei Vereinbarung von Zahlungszeitpunk-
ten nur zu leisten sind, wenn zu diesem Zeitpunkt eine entsprechende vertragsgemäße Leis-
tung nachgewiesen wird. Zulässig sind beispielsweise vertragliche Regelungen, die einen 
bestimmten Prozentsatz der Vergütung nach Erreichen eines bestimmten Bautenstandes 
(z.B. Rohbau) fällig stellen oder aber eine Abschlagszahlung mit bestimmten Zeitabständen 
(z.B. monatlich) jeweils in Höhe des erreichten Bautenstandes vorsehen. 
 
TIPP: 
Insbesondere Auftragnehmer, aber auch Auftraggeber, sollten im Bauvertrag entsprechende 
Regelungen im Hinblick auf Abschlagszahlungen treffen. Für den Auftragnehmer sind Ab-
schlagszahlungen elementar. Falls hier der Auftragnehmer nicht die VOB/B wirksam in den 
Bauvertrag einbezogen hat oder aber von der VOB/B abgewichen ist, gilt die nicht sachge-
mäße Regelung des § 632a BGB. Das BGB-Werkvertragsrecht kennt nämlich Abschlagszah-
lungen nur für in sich abgeschlossene Teile. Vergütung gibt es nur für „funktionsfähige“ Ge-
werke. Diese liegen erst sehr spät vor. Folge einer fehlerhaften Vertragsgestaltung für den 
Auftragnehmer ist es, dass er gem. den gesetzlichen Regelungen vorleisten muss und erst 
nach Abnahme einen Anspruch auf Vergütung hat. Versäumt es der Auftragnehmer dann 
noch, für entsprechende Sicherheiten zu sorgen (beispielsweise § 648a BGB), kann es pas-
sieren, dass der Auftragnehmer zwar geleistet hat aufgrund eintretender Insolvenz des Auf-
traggebers, aber keine Vergütung erhält. Derartige Gefahren muss unbedingt vorgebeugt 
werden. 
Umgekehrt kann eine entsprechende Vereinbarung auch für den Auftraggeber von Interesse 
sein, falls die VOB/B anzuwenden ist. Zweckmäßige Regelungen helfen der Streitvermeidung. 
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Der Auftraggeber kann bei entsprechender vertraglicher Vereinbarung Planungssicherheit 
erhalten und damit seine Finanzierung besser steuern.  
Ansonsten besteht die Gefahr, dass bei Anwendung der VOB/B der Auftragnehmer nach sei-
nem Belieben Abschlagsrechnungen stellt.  
Im Klartext bedeutet dies, dass beide Seiten an vernünftigen vertraglichen Zahlungszielen 
Interesse haben sollten. 
 
4.7. Einwendungen gegen die Prüffähigkeit, § 16 Nr. 3 Abs. 1 VOB/B 
Sinn und Zweck dieser Änderung ist eine Übernahme der Rechtssprechung des BGH zur 
Rechtsfolge des Versäumnisses der Prüffrist. Der BGH hat mit Urteil vom 27.11.2003 (IBR 
2004, 79) bezogen auf einen Architektenvertrag entschieden, dass der Auftraggeber nach 
Treu und Glauben mit solchen Einwendungen gegen die Prüffähigkeit einer Architekten-
schlussrechnung ausgeschlossen ist, die er nicht spätestens innerhalb einer Frist von 2 Mo-
naten nach Zugang der Rechnung vorgebracht hat. Diese Rechtssprechung hat der BGH mit 
Urteilen vom 23.09.2004 und 08.12.2005 (IBR 2004, 675 und IBR 2006, 129) auch auf 
VOB/B-Verträge ausgedehnt.  
 
TIPP: 
Auftraggeber und Auftragnehmer verwechseln häufig die Frage der Prüffähigkeit mit der 
sachlichen Richtigkeit der Rechnung. Ausgeschlossen ist der Auftraggeber lediglich mit Ein-
wendungen gegen die Prüffähigkeit. Mit Einwendungen gegen die sachliche Richtigkeit, bei-
spielsweise überzogene Massen, falsch angesetzte Einheitspreise, etc. ist er dagegen nicht 
ausgeschlossen. Die Rechtssprechung des BGH wird auftragnehmerseitig häufig dahingehend 
missverstanden, dass bei Fehlen von Einwendungen die Schlussrechnung anerkannt ist und 
ein entsprechender Anspruch dem Grunde als auch nach der Höhe gerechtfertigt ist. Diese 
Interpretation der genannten BGH-Entscheidungen ist falsch. Im Übrigen ist Auftragnehmern 
zu raten, für einen beweisbaren Zugang der Schlussrechnung zu sorgen, da ansonsten die 
entsprechende Frist nicht berechenbar ist.  
 
4.8. Beginn der Frist für die Begründung des Vorbehalts, § 16 Nr. 3 Abs. 5 VOB/B 
Die VOB/B enthält für den Auftragnehmer in § 16 Nr. 3 Abs. 5 VOB/B eine harte Regelung. 
Die vorbehaltlose Annahme der Schlusszahlung schießt Nachforderungen des Auftragneh-
mers aus, wenn der Auftraggeber über die Schlusszahlung schriftlich unterrichtet und auf die 
Ausschlusswirkung hingewiesen hat; § 16 Nr. 3 Abs. 2 VOB/B. 
Um diese Ausschlusswirkung zu vermeiden, muss der Auftragnehmer nach § 16 Nr. 3 Abs. 5 
Satz 1 VOB/B innerhalb von 24 Werktagen nach Zugang der Mitteilung einen Vorbehalt erklä-
ren. Dieser war nach der bisherigen Fassung von § 16 Nr. 3 Abs. 5 VOB/B binnen 24 weite-
ren Werktagen zu begründen, wenn nicht bereits eine prüfbare Rechnung über die vorbehal-
tene Forderung vorlag.  
Strittig war, wann die Frist für die weiteren 24 Werktage begann.  
Teilweise wurde vertreten, dass die Frist der weiteren 24 Werktage für die Begründung des 
Vorbehalts nicht erst nach Ablauf der Vorbehaltsfrist der ersten 24 Werktage beginnt. Der 
Fristbeginn sollte bereits an dem Tag liegen, der auf den Eingang des Vorbehalts beim Auf-
traggeber folgt. 
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Nach anderer Auffassung sollte die Begründungsfrist für den Vorbehalt mit den weiteren 24 
Werktagen beginnen nach Ablauf der ersten 24tägigen Vorbehaltsfrist.  
Sinn und Zweck der Änderungen in § 16 Nr. 3 Abs. 5 Satz 2 VOB/B ist die Klarstellung, dass 
die 24-Werktagsfrist erst nach Ablauf der in Satz 1 geregelten 24-Werktagsfrist beginnt.  
 
Im Ergebnis bedeutet dies, dass ein rechtzeitig eingelegter Vorbehalt binnen 48 Werktagen 
nach Zugang der Schlussrechnung zu begründen ist.  
 
TIPP: 
In der Baupraxis kommt der Ausschlussregelung keine große Bedeutung zu, da sie meistens 
nicht gilt. Nahezu alle Bauverträge weichen von der VOB/B ab. Folge hiervon ist, dass die 
VOB/B der Inhaltskontrolle nach den §§ 305 ff. BGB unterliegt mit der Konsequenz, dass die 
entsprechende Bestimmung des § 307 BGB unwirksam ist. Dies gilt, wenn der Auftraggeber 
Verwender der VOB/B ist.  
Ist dagegen der Auftragnehmer Verwender der VOB/B, hindern die §§ 305 ff. BGB keine 
Selbstbenachteiligung. Die entsprechende Regelung ist daher wirksam und sollte daher auch 
eingehalten werden.  
Entscheidend für die Wirksamkeit der Ausschlussregelung ist deshalb, wer die VOB/B in den 
Vertrag einbezogen hat, der Auftraggeber oder Auftragnehmer.  
Ein weiterer häufiger Fehler auftraggeberseitig ist es, dass, selbst wenn die genannte Be-
stimmung der VOB/B an sich greift, es versäumt wird, den Auftragnehmer schriftlich über die 
Schlusszahlung zu unterrichten und auf die Ausschlusswirkung hinzuweisen. Auch dann ist 
der Fristablauf unschädlich. 
 
4.9.  Keine doppelte Fristsetzung vor Einstellung der Arbeiten wegen Verzugs des 

Arbeitgebers, § 16 Nr. 5 Abs. 5 VOB/B 
Die Änderung ist eine „Nachkorrektur“ einer vorangegangenen Anpassung der VOB/B. Nach 
VOB/B in der Fassung 2000 war in § 16 Nr. 5 Abs. 3 VOB/B geregelt, dass im Fall des Zah-
lungsverzuges mit fruchtlosem Ablauf einer gesetzlichen Nachfrist der Auftragnehmer die 
Arbeiten bis zur Zahlung einstellen darf. Mit der Neufassung der VOB/B 2002 wurde diese 
einheitliche Regelung in zwei neue Absätze aufgeteilt. 
Die Nachfristsetzung wurde im Zusammenhang mit der Verzugsregelung in § 16 Nr. 5 Abs. 3 
VOB/B geregelt.  
Das Recht des Auftragnehmers zur Arbeitseinstellung wurde in einen neu geschaffenen § 16 
Nr. 5 Abs. 5 VOB/B verschoben. 
Strittig war nun, was mit einer „dem Auftraggeber zuvor gesetzten, angemessenen Nachfrist“ 
gemeint war. Es trat die Frage auf, ob zwei Fristsetzungen notwendig sind.  
 
Sinn und Zweck des § 16 Nr. 5 VOB/B ist die Klarstellung, dass es keiner weiteren als der in 
§ 16 Abs. 3 VOB/B erwähnten Nachfrist bedarf. Mit der in § 16 Nr. 5 Abs. 5 VOB/B genann-
ten Frist ist die Nachfrist im Sinne des § 16 Abs. 3 VOB/B gemeint.  
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TIPP: 
Der Auftraggeber sollte, wenn auch lediglich eine Nachfrist genügt, kritisch überprüfen, ob 
der Zahlungsanspruch tatsächlich besteht. Die Arbeitseinstellung ist eine äußerst einschnei-
dende Maßnahme, die im Hinblick auf die bestehenden Kooperationspflichten am Bau und 
den damit verbundenen Schäden schnell zum „Bumerang“ für den Auftragnehmer werden 
können.  
Es ist in diesem Zusammenhang immer wieder auf § 18 Nr. 5 VOB/B zu verweisen, in dem 
die Kooperationspflicht zum Ausdruck kommt. Streitfälle sollen nicht zur Arbeitseinstellung 
berechtigen.  
Natürlich geht die in § 16 Nr. 5 Abs. 5 VOB/B geregelte Möglichkeit der Arbeitseinstellung 
vor.  
Allerdings ist das Risikopotential erheblich, da viele Auftraggeber versuchen werden, die Ab-
schlagsrechnung als nicht prüffähig darzustellen oder aber als überhöht. 
In geeigneten Fällen bietet es sich an, im Anwendungsbereich des § 648a BGB über diese 
Vorschrift zu einer Arbeitseinstellung zu gelangen.  
 
4.10. Erläuterungen zum Sperrkonto, § 17 Nr. 5 Satz 1 VOB/B 
In § 17 Nr. 5 Satz 1 VOB/B ist schon länger geregelt, dass bei der Hinterlegung einer Sicher-
heit in Geld der Auftragnehmer den betreffenden Betrag bei einem zu vereinbarenden Geld-
institut auf ein Sperrkonto einzuzahlen hat, über das nur beide Parteien gemeinsam verfügen 
können.  
In diesem Zusammenhang darf auch § 17 Nr. 6 VOB/B nicht übersehen werden. § 17 Nr. 6 
VOB/B verweist auf § 17 Nr. 5 Satz 1 VOB/B hinsichtlich des Sicherheitseinbehaltes durch 
den Auftraggeber. 
Es besteht daher auch die rechtliche Verpflichtung für den Auftraggeber, einen Sicherheits-
einbehalt selbst ohne Aufforderung durch den Auftragnehmer unverzüglich auf ein solches 
Sperrkonto einzuzahlen.  
Strittig war, was ein „Sperrkonto“ im Sinne der Vorschriften ist. 
 
In der Baupraxis wird ein „Sperrkonto“ häufig ausschließlich vom Auftraggeber eröffnet und 
lediglich im Innenverhältnis geregelt, dass ein Zugriff nur gemeinsam mit dem Auftragneh-
mer möglich ist.  
Im Insolvenzfall kann eine solche Konstellation dazu führen, dass ein solches Konto in die 
Insolvenzmasse fällt. Insolvenzfest ist insoweit ausschließlich ein von Auftraggeber und Auf-
tragnehmer gemeinsam eröffnetes Konto. Im Text der VOB/B wird nun eindeutig klargestellt, 
dass ein  Sperrkonto lediglich ein „Und-Konto“ ist.  
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TIPP: 
Vielen Auftragnehmern ist hier gar nicht bekannt, welche Möglichkeiten sich ihnen eröffnen, 
um einer Sicherheitsstellung zu entgehen.  
Entgegen der geläufigen Baupraxis darf der Auftraggeber das Geld nämlich nicht in seinem 
eigenen Vermögen behalten. Den jeweils einbehaltenen Betrag hat der Auftraggeber mitzu-
teilen und binnen 18 Werktagen nach dieser Mitteilung auf ein Sperrkonto bei dem verein-
barten Geldinstitut einzuzahlen. Gleichzeitig muss er veranlassen, dass dieses Geldinstitut 
den Auftragnehmer von der Einzahlung des Sicherheitsbetrages benachrichtigt. Der Auftrag-
geber muss also auch die vereinbarungsgemäßen Bareinhalte auf ein Sperrkonto einzahlen, 
für welches nach der VOB/B entsprechend nur eine gemeinsame Verfügungsbefugnis be-
steht.  
Umgekehrt ist der Auftragnehmer verpflichtet, an der Einrichtung eines solchen Kontos mit-
zuwirken oder, je nach Fallgestaltung, dem Auftraggeber seine Mitwirkung zumindest ange-
boten zu haben.  
Beachtet der Auftraggeber diese Vorschrift und insbesondere auch die dort enthaltene Frist 
nicht, so können die Folgen weitreichend sein: 
Zahlt der Auftraggeber den einbehaltenen Betrag nicht rechtzeitig ein, so kann ihm der Auf-
tragnehmer hierfür eine angemessene Nachfrist setzen. Lässt der Auftraggeber auch diese 
verstreichen, so kann der Auftragnehmer die sofortige Auszahlung des einbehaltenen Betra-
ges verlangen und braucht dann keine Sicherheit mehr zu leisten, § 17 Nr. 6 Abs. 3 VOB/B.  
Lässt der Auftraggeber also auch eine vom Auftragnehmer gesetzte Nachfrist verstreichen, 
so kann er seinen Anspruch auf Sicherheit ganz verlieren und muss dann den Einbehalt so-
fort auszahlen. Er verliert dann auch den Anspruch auf die Einräumung anderer vertraglich 
vereinbarter Sicherheiten(!).  
Eine Ausnahme gilt allerdings für öffentliche Auftraggeber, die den Einbehalt auf ein eigenes 
unverzinsliches Verwahrkonto einzahlen, § 17 Nr. 6 Abs. 4 VOB/B. 
 
4.11.  Bemessungsgrundlage für die Berechnung des Sicherheitseinbehalts, § 17 

Nr. 6 VOB/B 
Seit der Änderung des § 13b UStG, die zur Folge hatte, dass für Bauleistungen in vielen Fäl-
len Nettorechnungen auszustellen sind, entstehen zwischen Auftraggeber- und Auftragneh-
merseite Auseinandersetzungen darüber, von welcher Bemessungsgrundlage ausgehend der 
Sicherheitseinbehalt zu berechnen ist. Aus Gründen der Klarstellung wird daher § 17 Nr. 6 
VOB/B um einen neuen Satz 2 ergänzt, wonach in den Fällen, in denen § 13b UStG zur An-
wendung kommt, die Umsatzsteuer bei der Berechnung des Sicherheitseinbehalts unberück-
sichtigt bleibt.  
Es sind nämlich Fälle bekannt geworden, in denen der Hauptauftragnehmer im Verhältnis 
zum Nachunternehmer bei der Berechnung des Sicherheitseinbehalts fiktiv die Umsatzsteuer 
auf die Rechnungssumme des Nachunternehmers aufschlägt, hiervon den 10-prozentigen 
Sicherheitseinbehalt berechnet und den hieraus resultierenden Betrag sodann von der netto 
an den Unternehmer gezahlten Rechnungssumme in Abzug bringt.  
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4.12. Einführung eines Verfahrens zur Streitbeilegung, § 18 Nr. 3 VOB/B 
Während für die Vielzahl der öffentlichen Bauaufträge die Regelung nach § 18 Nr. 2 VOB/B 
ein bewährtes außergerichtliches Verfahren zur Streitbeilegung darstellt, könnte sich insbe-
sondere für komplexe Vorhaben im Einzelfall die Vereinbarung eines Streitbeilegungsverfah-
rens anbieten.  
Mit der Einfügung wird die Möglichkeit eines außergerichtlichen Verfahrens zur Streitbeile-
gung anerkannte Regel der Technik. Dies kann letztlich auch die Gerichte entlasten.  
Die Vereinbarung soll möglichst vor bzw. mit Vertragsschluss für ein baubegleitendes Verfah-
ren getroffen werden. Eine nachträgliche Vereinbarung ist aber möglich. 
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5. Zusammenfassung 
 
Die vorstehenden Änderungen zeigen, dass an einigen Stellen in der VOB/B Abweichungen 
vorgenommen wurden. Die Abweichungen erscheinen zunächst nicht gravierend, dennoch 
müssen sich die am Bau Beteiligten auf die neue VOB/B einstellen und auch im Hinblick auf 
bereits bestehende Bauverträge und Geschäftsbedingungen eine entsprechende Anpassung 
vornehmen. 
Es gilt, die Übersicht zu bewahren, sich der Probleme bewusst zu sein und notfalls fachlichen 
Rat beim Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht einzuholen. 
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Vertiefung: 
Zur Vertiefung baurechtlicher Fragestellungen können unter www.kanzlei-am-
steinmarkt.de folgende weiterführende Informationen unter der Rubrik Newsletter emp-
fohlen werden: 
-  Rundschreiben 2002/Ausgabe 11:  
 Praxis/Schuldrechtsreform/Auswirkungen auf die VOB/B 
- Rundschreiben 2002/Ausgabe 14: 
 Der Gläubiger in der Bauinsolvenz 
- Rundschreiben 2003/Ausgabe 01: 
 Praxis/Schuldrechtsreform/ + VOB/B für Bauunternehmer 
- Rundschreiben 2004/Ausgabe 05: 
 Bauinsolvenz des Auftraggebers/Baurecht 
- Rundschreiben 2004/Ausgabe 12: 
 Vergabeverfahren VOB/A: Wertung/Baurecht 
- Rundschreiben 2005/Ausgabe 03: 
 Baustoffhandel / Kaufrecht und Baurecht 
- Rundschreiben 2005/Ausgabe 06: 
 Die vier Todsünden beim Vergabeverfahren 
- Rundschreiben 2005/Ausgabe 07: 
 Durchsetzung und Abwehr von Nachträgen / Baurecht 
- Rundschreiben 2005/Ausgabe 08: 
 Bedeutung der VOB/C 
- Rundschreiben 2005/Ausgabe 12: 
 Die Abnahme, der Dreh- und Angelpunkt am Bau / Baurecht 
- Rundschreiben 2005/Ausgabe 15: 
 Todsünden bei der Bauabwicklung / Baurecht 
- Rundschreiben 2006/Ausgabe 01: 
 Bauhandwerkersicherung nach § 648a BGB / Baurecht 
- Rundschreiben 2006/Ausgabe 03: 
 Stundenlohn am Bau / Baurecht 
- Rundschreiben 2006/Ausgabe 09: 
 VOB/B in der Fassung 2006 / Baurecht 
- Rundschreiben 2006/Ausgabe 11: 
 Haftung im Baustoffhandel / Kauf- und Baurecht 
- Rundschreiben 2007/Ausgabe 02: 
 Verjährung am Bau bei Organisationsverschulden / Baurecht 
 
Sofern Sie in den Verteiler der kostenlosen Rundschreiben aufgenommen werden wollen, so 
schicken Sie einfach eine E-Mail an:  
 

info@kanzlei-am-steinmarkt.de 
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VOB/B 2006 VOB/B 2002 

 
§ 1   Art und Umfang der Leistung 

  1. Die auszuführende Leistung wird nach 
Art und Umfang durch den Vertrag be-
stimmt. Als Bestandteil des Vertrages 
gelten auch die Allgemeinen Techni-
schen Vertragsbedingungen für Bau-
leistungen (VOB/C). 

2. Bei Widersprüchen im Vertrag gelten 
nacheinander: 

 a)   die Leistungsbeschreibung, 
b) die Besonderen Vertragsbe-  
       dingungen, 
c) etwaige Zusätzliche Vertragsbe-  
      dingungen, 
d) etwaige Zusätzliche Technische  
       Vertragsbedingungen, 
e) die Allgemeinen Technischen  
       Vertragsbedingungen für Bau-  
       leistungen, 
f) die Allgemeinen Vertragsbe- 
      dingungen für die Ausführung von  
      Bauleistungen. 

3. Änderungen des Bauentwurfs anzu-
ordnen, bleibt dem Auftraggeber vorbe-
halten. 

4. Nicht vereinbarte Leistungen, die zur 
Ausführung der vertraglichen Leistung 
erforderlich werden, hat der Auftrag-
nehmer auf Verlangen des Auftragge-
bers mit auszuführen, außer wenn sein 
Betrieb auf derartige Leistungen nicht 
eingerichtet ist. Andere Leistungen 
können dem Auftragnehmer nur mit 
seiner Zustimmung übertragen werden. 

 
§ 1   Art und Umfang der Leistung 

  1. Die auszuführende Leistung wird nach 
Art und Umfang durch den Vertrag be-
stimmt. Als Bestandteil des Vertrages 
gelten auch die Allgemeinen Techni-
schen Vertragsbedingungen für Bau-
leistungen. 

2. Bei Widersprüchen im Vertrag gelten 
nacheinander: 

 a)   die Leistungsbeschreibung, 
b) die Besonderen Vertragsbe-  
       dingungen, 
c) etwaige Zusätzliche Vertragsbe-  
      dingungen, 
d) etwaige Zusätzliche Technische  
       Vertragsbedingungen, 
e) die Allgemeinen Technischen  
       Vertragsbedingungen für Bau-  
       leistungen, 
f) die Allgemeinen Vertragsbe- 
      dingungen für die Ausführung von  
      Bauleistungen. 

3. Änderungen des Bauentwurfs anzu-
ordnen, bleibt dem Auftraggeber vorbe-
halten. 

4. Nicht vereinbarte Leistungen, die zur 
Ausführung der vertraglichen Leistung 
erforderlich werden, hat der Auftrag-
nehmer auf Verlangen des Auftragge-
bers mit auszuführen, außer wenn sein 
Betrieb auf derartige Leistungen nicht 
eingerichtet ist. Andere Leistungen 
können dem Auftragnehmer nur mit 
seiner Zustimmung übertragen werden. 

 

§ 2 Vergütung 
1.  Durch die vereinbarten Preise werden 

alle Leistungen abgegolten, die nach 
der Leistungsbeschreibung, den Be-
sonderen Vertragsbedingungen, den 
Zusätzlichen Vertragsbedingungen, 
den Zusätzlichen Technischen Ver-
tragsbedingungen, den Allgemeinen 
Technischen Vertragsbedingungen für 
Bauleistungen und der gewerblichen 
Verkehrssitte zur vertraglichen Leis-
tung gehören. 

 

§ 2 Vergütung 
1.  Durch die vereinbarten Preise werden 

alle Leistungen abgegolten, die nach 
der Leistungsbeschreibung, den Be-
sonderen Vertragsbedingungen, den 
Zusätzlichen Vertragsbedingungen, 
den Zusätzlichen Technischen Ver-
tragsbedingungen, den Allgemeinen 
Technischen Vertragsbedingungen für 
Bauleistungen und der gewerblichen 
Verkehrssitte zur vertraglichen Leis-
tung gehören. 

 
 

Rechtsanwälte Kuchenreuter & Stangl 
Synopse VOB/B 2006 – 2002  
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VOB/B 2006 VOB/B 2002 
 
§ 2 Vergütung (Fortsetzung) 

2. Die Vergütung wird nach den vertrag-
lichen Einheitspreisen und den tatsäch-
lich ausgeführten Leistungen berech-
net, wenn keine andere Berech-
nungsart (z.B. durch Pauschalsumme, 
nach Stundenlohnsätzen, nach Selbst-
kosten) vereinbart ist. 

 3. (1) Weicht die ausgeführte Menge der 
unter einem Einheitspreis erfassten 
Leistung oder Teilleistung um nicht 
mehr als 10 v.H. von dem im Vertrag 
vorgesehenen Umfang ab, so gilt der 
vertragliche Einheitspreis. 

 (2) Für die über 10 v.H. hinaus-
gehende Überschreitung des Mengen-
ansatzes ist auf Verlangen ein neuer 
Preis unter Berücksichtigung der Mehr- 
oder Minderkosten zu vereinbaren. 

 (3) Bei einer über 10 v.H. hinaus-
gehenden Unterschreitung des Men-
genansatzes ist auf Verlangen der Ein-
heitspreis für die tatsächlich ausgeführ-
te Menge der Leistung oder Teilleis-
tung zu erhöhen, soweit der Auftrag-
nehmer nicht durch Erhöhung der 
Mengen bei anderen Ordnungszahlen 
(Positionen) oder in anderer Weise ei-
nen Ausgleich erhält. Die Erhöhung 
des Einheitspreises soll im wesentli-
chen dem Mehrbetrag entsprechen, 
der sich durch Verteilung der Baustel-
leneinrichtungs- und Baustellenge-
meinkosten und der Allgemeinen Ge-
schäftskosten auf die verringerte Men-
ge ergibt. Die Umsatzsteuer wird ent-
sprechend dem neuen Preis vergütet. 

 (4) Sind von der unter einem Ein-
heitspreis erfassten Leistung oder Teil-
leistung andere Leistungen abhängig, 
für die eine Pauschalsumme vereinbart 
ist, so kann mit der Änderung des Ein-
heitspreises auch eine angemessene 
Änderung der Pauschalsumme gefor-
dert werden. 

4.  Werden im Vertrag ausbedungene Leis-
tungen des Auftragnehmers vom Auf-
traggeber selbst übernommen (z.B. Lie-
ferung von Bau-, Bauhilfs- und Be-
triebsstoffen), so gilt, wenn nichts ande-
res vereinbart wird, § 8 Nr. 1 Abs. 2 ent-
sprechend. 

 
§ 2 Vergütung (Fortsetzung) 

2. Die Vergütung wird nach den vertrag-
lichen Einheitspreisen und den tatsäch-
lich ausgeführten Leistungen berech-
net, wenn keine andere Berech-
nungsart (z.B. durch Pauschalsumme, 
nach Stundenlohnsätzen, nach Selbst-
kosten) vereinbart ist. 

 3. (1) Weicht die ausgeführte Menge der 
unter einem Einheitspreis erfassten 
Leistung oder Teilleistung um nicht 
mehr als 10 v.H. von dem im Vertrag 
vorgesehenen Umfang ab, so gilt der 
vertragliche Einheitspreis. 

 (2) Für die über 10 v.H. hinaus-
gehende Überschreitung des Mengen-
ansatzes ist auf Verlangen ein neuer 
Preis unter Berücksichtigung der Mehr- 
oder Minderkosten zu vereinbaren. 

 (3) Bei einer über 10 v.H. hinaus-
gehenden Unterschreitung des Men-
genansatzes ist auf Verlangen der Ein-
heitspreis für die tatsächlich ausgeführ-
te Menge der Leistung oder Teilleis-
tung zu erhöhen, soweit der Auftrag-
nehmer nicht durch Erhöhung der 
Mengen bei anderen Ordnungszahlen 
(Positionen) oder in anderer Weise ei-
nen Ausgleich erhält. Die Erhöhung 
des Einheitspreises soll im wesentli-
chen dem Mehrbetrag entsprechen, 
der sich durch Verteilung der Baustel-
leneinrichtungs- und Baustellenge-
meinkosten und der Allgemeinen Ge-
schäftskosten auf die verringerte Men-
ge ergibt. Die Umsatzsteuer wird ent-
sprechend dem neuen Preis vergütet. 

 (4) Sind von der unter einem Ein-
heitspreis erfassten Leistung oder Teil-
leistung andere Leistungen abhängig, 
für die eine Pauschalsumme vereinbart 
ist, so kann mit der Änderung des Ein-
heitspreises auch eine angemessene 
Änderung der Pauschalsumme gefor-
dert werden. 

4.  Werden im Vertrag ausbedungene Leis-
tungen des Auftragnehmers vom Auf-
traggeber selbst übernommen (z.B. Lie-
ferung von Bau-, Bauhilfs- und Be-
triebsstoffen), so gilt, wenn nichts ande-
res vereinbart wird, § 8 Nr. 1 Abs. 2 ent-
sprechend. 
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VOB/B 2006 VOB/B 2002 
 
§ 2 Vergütung (Fortsetzung) 

5.  Werden durch Änderung des Bauent-
wurfs oder andere Anordnungen des 
Auftraggebers die Grundlagen des 
Preises für eine im Vertrag vorge-
sehene Leistung geändert, so ist ein 
neuer Preis unter Berücksichtigung der 
Mehr- oder Minderkosten zu verein-
baren. Die Vereinbarung soll vor der 
Ausführung getroffen werden. 

6. (1) Wird eine im Vertrag nicht vorge-
sehene Leistung gefordert, so hat der 
Auftragnehmer Anspruch auf besonde-
re Vergütung. Er muss jedoch den An-
spruch dem Auftraggeber ankündigen, 
bevor er mit der Ausführung der Leis-
tung beginnt. 
(2) Die Vergütung bestimmt sich nach 
den Grundlagen der Preisermittlung für 
die vertragliche Leistung und den be-
sonderen Kosten der geforderten Leis-
tung. Sie ist möglichst vor Beginn der 
Ausführung zu vereinbaren. 

7. (1) Ist als Vergütung der Leistung eine 
Pauschalsumme vereinbart, so bleibt 
die Vergütung unverändert. Weicht je-
doch die ausgeführte Leistung von der 
vertraglich vorgesehenen Leistung so 
erheblich ab, dass ein Festhalten an 
der Pauschalsumme nicht zumutbar ist 
(§ 313 BGB), so ist auf Verlangen ein 
Ausgleich unter Berücksichtigung der 
Mehr- oder Minderkosten zu gewähren. 
Für die Bemessung des Ausgleichs ist 
von den Grundlagen der Preisermitt-
lung auszugehen. 

 
(2) Die Regelungen der Nr. 4, 5 und 6 
gelten auch bei Vereinbarung einer 
Pauschalsumme. 
 
(3) Wenn nichts anderes vereinbart 
ist, gelten die Absätze 1 und 2 auch 
für Pauschalsummen, die für Teile 
der Leistung vereinbart sind; Num-
mer 3 Abs. 4 bleibt unberührt. 

8. (1) Leistungen, die der Auftragnehmer 
ohne Auftrag oder unter eigen-
mächtiger Abweichung vom Auftrag 
ausführt, werden nicht vergütet. Der 
Auftragnehmer hat sie auf Verlangen  

 
§ 2 Vergütung (Fortsetzung) 

5.  Werden durch Änderung des Bauent-
wurfs oder andere Anordnungen des 
Auftraggebers die Grundlagen des 
Preises für eine im Vertrag vorge-
sehene Leistung geändert, so ist ein 
neuer Preis unter Berücksichtigung der 
Mehr- oder Minderkosten zu verein-
baren. Die Vereinbarung soll vor der 
Ausführung getroffen werden. 

6. (1) Wird eine im Vertrag nicht vorge-
sehene Leistung gefordert, so hat der 
Auftragnehmer Anspruch auf besonde-
re Vergütung. Er muss jedoch den An-
spruch dem Auftraggeber ankündigen, 
bevor er mit der Ausführung der Leis-
tung beginnt. 
(2) Die Vergütung bestimmt sich nach 
den Grundlagen der Preisermittlung für 
die vertragliche Leistung und den be-
sonderen Kosten der geforderten Leis-
tung. Sie ist möglichst vor Beginn der 
Ausführung zu vereinbaren. 

7. (1) Ist als Vergütung der Leistung eine 
Pauschalsumme vereinbart, so bleibt 
die Vergütung unverändert. Weicht je-
doch die ausgeführte Leistung von der 
vertraglich vorgesehenen Leistung so 
erheblich ab, dass ein Festhalten an 
der Pauschalsumme nicht zumutbar 
ist (§ 242 BGB), so ist auf Verlangen 
ein Ausgleich unter Berücksichtigung 
der Mehr- oder Minderkosten zu ge-
währen. Für die Bemessung des Aus-
gleichs ist von den Grundlagen der 
Preisermittlung auszugehen. Num-
mern 4, 5 und 6 bleiben unberührt. 

(2) Wenn nichts anderes vereinbart ist, 
gilt Absatz 1 auch für Pauschal-
summen, die für Teile der Leistung 
vereinbart sind; Nummer 3 Absatz 4 
bleibt unberührt. 
 

 

 
8. (1) Leistungen, die der Auftragnehmer 

ohne Auftrag oder unter eigen-
mächtiger Abweichung vom Auftrag 
ausführt, werden nicht vergütet. Der 
Auftragnehmer hat sie auf Verlangen  
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§ 2 Vergütung (Fortsetzung) 

innerhalb einer angemessenen Frist zu 
beseitigen; sonst kann es auf seine 
Kosten geschehen. Er haftet außerdem 
für andere Schäden, die dem Auftrag-
geber hieraus entstehen. 

     (2) Eine Vergütung steht dem Auftrag-
nehmer jedoch zu, wenn der Auftrag-
geber solche Leistungen nachträglich 
anerkennt. Eine Vergütung steht ihm 
auch zu, wenn die Leistungen für die 
Erfüllung des Vertrags notwendig wa-
ren, dem mutmaßlichen Willen des 
Auftraggebers entsprachen und ihm 
unverzüglich angezeigt wurden. Soweit 
dem Auftragnehmer eine Vergütung 
zusteht, gelten die Berechnungs-
grundlagen für geänderte oder zusätz-
liche Leistungen der Nummer 5 oder 6 
entsprechend. 

 (3) Die Vorschriften des BGB über die 
Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 
677 ff. BGB) bleiben unberührt. 

9. (1) Verlangt der Auftraggeber Zeich-
nungen, Berechnungen oder andere 
Unterlagen, die der Auftragnehmer 
nach dem Vertrag, besonders den 
Technischen Vertragsbedingungen o-
der der gewerblichen Verkehrssitte, 
nicht zu beschaffen hat, so hat er sie 
zu vergüten. 
(2) Lässt er vom Auftragnehmer nicht 
aufgestellte technische Berechnungen 
durch den Auftragnehmer nachprüfen, 
so hat er die Kosten zu tragen. 
 

       10. Stundenlohnarbeiten werden nur ver-
gütet, wenn sie als solche vor ihrem 
Beginn ausdrücklich vereinbart worden 
sind (§ 15). 
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9. (1) Verlangt der Auftraggeber Zeich-
nungen, Berechnungen oder andere 
Unterlagen, die der Auftragnehmer 
nach dem Vertrag, besonders den 
Technischen Vertragsbedingungen 
oder der gewerblichen Verkehrssitte, 
nicht zu beschaffen hat, so hat er sie 
zu vergüten. 

 (2) Lässt er vom Auftragnehmer nicht 
aufgestellte technische Berech-
nungen durch den Auftragnehmer 
nachprüfen, so hat er die Kosten zu 
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10. Stundenlohnarbeiten werden nur ver-
gütet, wenn sie als solche vor ihrem 
Beginn ausdrücklich vereinbart worden 
sind (§ 15). 

 
§ 3  Ausführungsunterlagen 

1.  Die für die Ausführung nötigen Unter-
lagen sind dem Auftragnehmer unent-
geltlich und rechtzeitig zu übergeben. 

2. Das Abstecken der Hauptachsen der 
baulichen Anlagen, ebenso der Gren-
zen des Geländes, das dem Auftrag-
nehmer zur Verfügung gestellt wird, 
und das Schaffen der notwendigen 
Höhenfestpunkte in unmittelbarer Nähe  
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§ 3 Ausführungsunterlagen (Fortsetz.) 
     der baulichen Anlagen sind Sache des 

Auftraggebers. 
          3.  Die vom Auftraggeber zur Verfügung  

gestellten Geländeaufnahmen und Ab-
steckungen und die übrigen für die 
Ausführung übergebenen Unterlagen 
sind für den Auftragnehmer maßge-
bend. Jedoch hat er sie, soweit es zur 
ordnungsgemäßen Vertragserfüllung 
gehört, auf etwaige Unstimmigkeiten 
zu überprüfen und den Auftraggeber 
auf entdeckte oder vermutete Mängel 
hinzuweisen. 

4. Vor Beginn der Arbeiten ist, soweit not-
wendig, der Zustand der Straßen und 
Geländeoberfläche, der Vorfluter und 
Vorflutleitungen, ferner der baulichen 
Anlagen im Baubereich in einer Nieder-
schrift festzuhalten, die vom Auftragge-
ber und Auftragnehmer anzuerkennen 
ist. 

5.  Zeichnungen, Berechnungen, Nach-
prüfungen von Berechnungen oder an-
dere Unterlagen, die der Auftragneh-
mer nach dem Vertrag, besonders den 
Technischen Vertragsbedingungen, 
oder der gewerblichen Verkehrssitte 
oder auf besonderes Verlangen des 
Auftraggebers (§ 2 Nr. 9) zu beschaf-
fen hat, sind dem Auftraggeber nach 
Aufforderung rechtzeitig vorzulegen. 

6. (1) Die in Nummer 5 genannten Unter-
lagen dürfen ohne Genehmigung ihres 
Urhebers nicht veröffentlicht, vervielfäl-
tigt, geändert oder für einen anderen 
als den vereinbarten Zweck benutzt 
werden. 

 (2) An DV-Programmen hat der Auf-
traggeber das Recht zur Nutzung mit 
den vereinbarten Leistungsmerkmalen 
in unveränderter Form auf den fest-
gelegten Geräten. Der Auftraggeber 
darf zum Zwecke der Datensicherung 
zwei Kopien herstellen. Diese müssen 
alle Identifikationsmerkmale enthalten. 
Der Verbleib der Kopien ist auf Verlan-
gen nachzuweisen. 

 (3) Der Auftragnehmer bleibt unbescha-
det des Nutzungsrechts des Auftragge-
bers zur Nutzung der Unterlagen und 
der DV-Programme berechtigt. 
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der DV-Programme berechtigt. 
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§ 4 Ausführung 

1. (1) Der Auftraggeber hat für die Auf-
rechterhaltung der allgemeinen Ord-
nung auf der Baustelle zu sorgen und 
das Zusammenwirken der ver-
schiedenen Unternehmer zu regeln. Er 
hat die erforderlichen öffentlich-
rechtlichen Genehmigungen und Er-
laubnisse – z.B. nach dem Bau-, dem 
Straßenverkehrs-, dem Wasser-, dem 
Gewerberecht – herbeizuführen. 

 (2) Der Auftraggeber hat das Recht, 
die vertragsgemäße Ausführung der 
Leistung zu überwachen. Hierzu hat er 
Zutritt zu den Arbeitsplätzen, Werk-
stätten und Lagerräumen, wo die ver-
tragliche Leistung oder Teile von ihr 
hergestellt oder die hierfür bestimmten 
Stoffe und Bauteile gelagert werden. 
Auf Verlangen sind ihm die Werk-
zeichnungen oder andere Aus-
führungsunterlagen sowie die Er-
gebnisse von Güteprüfungen zur Ein-
sicht vorzulegen und die erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen, wenn hierdurch 
keine Geschäftsgeheimnisse preisge-
geben werden. Als Geschäftsgeheim-
nis bezeichnete Auskünfte und Unter-
lagen hat er vertraulich zu behandeln. 
(3) Der Auftraggeber ist befugt, unter 
Wahrung der dem Auftragnehmer zu-
stehenden Leitung (Nummer 2) Anord-
nungen zu treffen, die zur ver-
tragsgemäßen Ausführung der Leis-
tung notwendig sind. Die Anord-
nungen sind grundsätzlich nur dem 
Auftragnehmer oder seinem für die Lei-
tung der Ausführung bestellten Vertre-
ter zu erteilen, außer wenn Gefahr im 
Verzug ist. Dem Auftraggeber ist mitzu-
teilen, wer jeweils als Vertreter des 
Auftragnehmers für die Leitung der 
Ausführung bestellt ist. 

 (4) Hält der Auftragnehmer die An-
ordnungen des Auftraggebers für unbe-
rechtigt oder unzweckmäßig, so hat er 
seine Bedenken geltend zu machen, die 
Anordnungen jedoch auf Verlangen 
auszuführen, wenn nicht gesetzliche o-
der behördliche Bestimmungen entge-
genstehen. Wenn dadurch eine unge-
rechtfertigte Erschwerung verursacht 
wird, hat der Auftraggeber die Mehrkos-
ten zu tragen. 

§ 4 Ausführung 
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rechterhaltung der allgemeinen Ord-
nung auf der Baustelle zu sorgen und 
das Zusammenwirken der ver-
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rechtlichen Genehmigungen und Er-
laubnisse – z.B. nach dem Bau-, dem 
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keine Geschäftsgeheimnisse preisge-
geben werden. Als Geschäftsgeheim-
nis bezeichnete Auskünfte und Unter-
lagen hat er vertraulich zu behandeln. 
(3) Der Auftraggeber ist befugt, unter 
Wahrung der dem Auftragnehmer zu-
stehenden Leitung (Nummer 2) Anord-
nungen zu treffen, die zur ver-
tragsgemäßen Ausführung der Leis-
tung notwendig sind. Die Anord-
nungen sind grundsätzlich nur dem 
Auftragnehmer oder seinem für die Lei-
tung der Ausführung bestellten Vertre-
ter zu erteilen, außer wenn Gefahr im 
Verzug ist. Dem Auftraggeber ist mitzu-
teilen, wer jeweils als Vertreter des 
Auftragnehmers für die Leitung der 
Ausführung bestellt ist. 

 (4) Hält der Auftragnehmer die An-
ordnungen des Auftraggebers für unbe-
rechtigt oder unzweckmäßig, so hat er 
seine Bedenken geltend zu machen, die 
Anordnungen jedoch auf Verlangen 
auszuführen, wenn nicht gesetzliche o-
der behördliche Bestimmungen entge-
genstehen. Wenn dadurch eine unge-
rechtfertigte Erschwerung verursacht 
wird, hat der Auftraggeber die Mehrkos-
ten zu tragen. 
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§ 4 Ausführung (Fortsetzung) 
2. (1) Der Auftragnehmer hat die Leistung 

unter eigener Verantwortung nach dem 
Vertrag auszuführen. Dabei hat er die 
anerkannten Regeln der Technik und 
die gesetzlichen und behördlichen Be-
stimmungen zu beachten. Es ist seine 
Sache, die Ausführung seiner vertragli-
chen Leistung zu leiten und für Ord-
nung auf seiner Arbeitsstelle zu sor-
gen. 

 (2) Er ist für die Erfüllung der gesetz-
lichen, behördlichen und berufsge-
nossenschaftlichen Verpflichtungen 
gegenüber seinen Arbeitnehmern allein 
verantwortlich. Es ist ausschließlich 
seine Aufgabe, die Vereinbarungen 
und Maßnahmen zu treffen, die sein 
Verhältnis zu den Arbeitnehmern re-
geln. 

3. Hat der Auftragnehmer Bedenken ge-
gen die vorgesehene Art der Aus-
führung (auch wegen der Sicherung 
gegen Unfallgefahren), gegen die Güte 
der vom Auftraggeber gelieferten Stof-
fe oder Bauteile oder gegen die Leis-
tungen anderer Unternehmer, so hat er 
sie dem Auftraggeber unverzüglich – 
möglichst schon vor Beginn der Arbei-
ten – schriftlich mitzuteilen; der Auf-
traggeber bleibt jedoch für seine Anga-
ben, Anordnungen oder Lieferungen 
verantwortlich. 

4. Der Auftraggeber hat, wenn nichts an-
deres vereinbart ist, dem Auftrag-
nehmer unentgeltlich zur Benutzung 
oder Mitbenutzung zu überlassen: 

 a) die notwendigen Lager- und Arbeits-
plätze auf der Baustelle, 

 b) vorhandene Zufahrtswege und An-
schlussgleise, 

 c) vorhandene Anschlüsse für Wasser 
und Energie. Die Kosten für den Ver-
brauch und den Messer oder Zähler 
trägt der Auftragnehmer, mehrere Auf-
tragnehmer tragen sie anteilig. 

5. Der Auftragnehmer hat die von ihm aus-
geführten Leistungen und die ihm für die 
Ausführung übergebenen Gegenstände 
bis zur Abnahme vor Beschädigung und 
Diebstahl zu schützen. Auf Verlangen 
des Auftraggebers hat er sie vor Winter-
schäden und Grundwasser zu schützen, 
ferner Schnee 
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der vom Auftraggeber gelieferten Stof-
fe oder Bauteile oder gegen die Leis-
tungen anderer Unternehmer, so hat er 
sie dem Auftraggeber unverzüglich – 
möglichst schon vor Beginn der Arbei-
ten – schriftlich mitzuteilen; der Auf-
traggeber bleibt jedoch für seine Anga-
ben, Anordnungen oder Lieferungen 
verantwortlich. 

4. Der Auftraggeber hat, wenn nichts an-
deres vereinbart ist, dem Auftrag-
nehmer unentgeltlich zur Benutzung 
oder Mitbenutzung zu überlassen: 

 a) die notwendigen Lager- und Arbeits-
plätze auf der Baustelle, 

 b) vorhandene Zufahrtswege und An-
schlussgleise, 

 c) vorhandene Anschlüsse für Wasser 
und Energie. Die Kosten für den Ver-
brauch und den Messer oder Zähler 
trägt der Auftragnehmer, mehrere Auf-
tragnehmer tragen sie anteilig. 

5. Der Auftragnehmer hat die von ihm aus-
geführten Leistungen und die ihm für die 
Ausführung übergebenen Gegenstände 
bis zur Abnahme vor Beschädigung und 
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des Auftraggebers hat er sie vor Winter-
schäden und Grundwasser zu schützen, 
ferner Schnee 
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§ 4 Ausführung (Fortsetzung) 

und Eis zu beseitigen. Obliegt ihm die 
Verpflichtung nach Satz 2 nicht schon 
nach dem Vertrag, so regelt sich die 
Vergütung nach § 2 Nr. 6. 

6. Stoffe oder Bauteile, die dem Vertrag 
oder den Proben nicht entsprechen, 
sind auf Anordnung des Auftraggebers 
innerhalb einer von ihm bestimmten 
Frist von der Baustelle zu entfernen. 
Geschieht es nicht, so können sie auf 
Kosten des Auftragnehmers entfernt 
oder für seine Rechnung veräußert 
werden. 

7. Leistungen, die schon während der 
Ausführung als mangelhaft oder ver-
tragswidrig erkannt werden, hat der 
Auftragnehmer auf eigene Kosten 
durch mangelfreie zu ersetzen. Hat der 
Auftragnehmer den Mangel oder die 
Vertragswidrigkeit zu vertreten, so hat 
er auch den daraus entstehenden 
Schaden zu ersetzen. Kommt der Auf-
tragnehmer der Pflicht zur Beseitigung 
des Mangels nicht nach, so kann ihm 
der Auftraggeber eine angemessene 
Frist zur Beseitigung des Mangels set-
zen und erklären, dass er ihm nach 
fruchtlosem Ablauf der Frist den Auf-
trag entziehe (§ 8 Nr. 3). 

8. (1)Der Auftragnehmer hat die Leistung 
im eigenen Betrieb auszuführen. Mit 
schriftlicher Zustimmung des Auftrag-
gebers darf er sie an Nachunternehmer 
übertragen. Die Zustimmung ist nicht 
notwendig bei Leistungen, auf die der 
Betrieb des Auftragnehmers nicht ein-
gerichtet ist. Erbringt der Auftrag-
nehmer ohne schriftliche Zustimmung 
des Auftraggebers Leistungen nicht im 
eigenen Betrieb, obwohl sein Betrieb 
darauf eingerichtet ist, kann der Auf-
traggeber ihm eine angemessene Frist 
zur Aufnahme der Leistung im eigenen 
Betrieb setzen und erklären, dass er 
ihm nach fruchtlosen Ablauf der Frist 
den Auftrag entziehe (§ 8 Nr. 3). 

 (2) Der Auftragnehmer hat bei der Wei-
tervergabe von Bauleistungen an 
Nachunternehmer die Vergabe- und 
Vertragsordnung für Bauleistungen 
Teile B und C zugrunde zu legen.  
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innerhalb einer von ihm bestimmten 
Frist von der Baustelle zu entfernen. 
Geschieht es nicht, so können sie auf 
Kosten des Auftragnehmers entfernt 
oder für seine Rechnung veräußert 
werden. 

7. Leistungen, die schon während der 
Ausführung als mangelhaft oder ver-
tragswidrig erkannt werden, hat der 
Auftragnehmer auf eigene Kosten 
durch mangelfreie zu ersetzen. Hat der 
Auftragnehmer den Mangel oder die 
Vertragswidrigkeit zu vertreten, so hat 
er auch den daraus entstehenden 
Schaden zu ersetzen. Kommt der Auf-
tragnehmer der Pflicht zur Beseitigung 
des Mangels nicht nach, so kann ihm 
der Auftraggeber eine angemessene 
Frist zur Beseitigung des Mangels set-
zen und erklären, dass er ihm nach 
fruchtlosem Ablauf der Frist den Auf-
trag entziehe (§ 8 Nr. 3). 

8. (1)Der Auftragnehmer hat die Leistung 
im eigenen Betrieb auszuführen. Mit 
schriftlicher Zustimmung des Auftrag-
gebers darf er sie an Nachunternehmer 
übertragen. Die Zustimmung ist nicht 
notwendig bei Leistungen, auf die der 
Betrieb des Auftragnehmers nicht ein-
gerichtet ist. Erbringt der Auftrag-
nehmer ohne schriftliche Zustimmung 
des Auftraggebers Leistungen nicht im 
eigenen Betrieb, obwohl sein Betrieb 
darauf eingerichtet ist, kann der Auf-
traggeber ihm eine angemessene Frist 
zur Aufnahme der Leistung im eigenen 
Betrieb setzen und erklären, dass er 
ihm nach fruchtlosen Ablauf der Frist 
den Auftrag entziehe (§ 8 Nr. 3). 

 (2) Der Auftragnehmer hat bei der Wei-
tervergabe von Bauleistungen an 
Nachunternehmer die Verdingungs-
ordnung für Bauleistungen zugrunde 
zu legen. 
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§ 4 Ausführung (Fortsetzung) 
 (3) Der Auftragnehmer hat die Nachun-

ternehmer dem Auftraggeber auf Ver-
langen bekanntzugeben. 

9. Werden bei Ausführung der Leistung 
auf einem Grundstück Gegenstände 
von Altertums-, Kunst- oder wissen-
schaftlichem Wert entdeckt, so hat der 
Auftragnehmer vor jedem weiteren 
Aufdecken oder Ändern dem Auftrag-
geber den Fund anzuzeigen und ihm 
die Gegenstände nach näherer Wei-
sung abzuliefern. Die Vergütung etwai-
ger Mehrkosten regelt sich nach § 2 
Nr. 6. Die Rechte des Entdeckers (§ 
984 BGB) hat der Auftraggeber. 

10. Der Zustand von Teilen der Leistung ist 
auf Verlangen gemeinsam von Auftrag-
geber und Auftragnehmer festzustellen, 
wenn diese Teile der Leistung durch die 
weitere Ausführung der Prüfung und 
Feststellung entzogen werden. Das Er-
gebnis ist schriftlich niederzulegen. 
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§ 5 Ausführungsfristen 
1. Die Ausführung ist nach den verbind-

lichen Fristen (Vertragsfristen) zu be-
ginnen, angemessen zu fördern und zu 
vollenden. In einem Bauzeitenplan 
enthaltene Einzelfristen gelten nur 
dann als Vertragsfristen, wenn dies im 
Vertrag ausdrücklich vereinbart ist. 

2. Ist für den Beginn der Ausführung kei-
ne Frist vereinbart, so hat der Auftrag-
geber dem Auftragnehmer auf Verlan-
gen Auskunft über den voraussichtli-
chen Beginn zu erteilen. Der Auftrag-
nehmer hat innerhalb von 12 Werkta-
gen nach Aufforderung zu beginnen. 
Der Beginn der Ausführung ist dem 
Auftraggeber anzuzeigen. 

3. Wenn Arbeitskräfte, Geräte, Gerüste, 
Stoffe oder Bauteile so unzureichend 
sind, dass die Ausführungsfristen of-
fenbar nicht eingehalten werden kön-
nen, muss der Auftragnehmer auf Ver-
langen unverzüglich Abhilfe schaffen. 

    4. Verzögert der Auftragnehmer den Be-
ginn der Ausführung, gerät er mit der 
Vollendung in Verzug oder kommt er der 
in Nummer 3 erwähnten Verpflichtung 
nicht nach, so kann der Auftraggeber 
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§ 5 Ausführungsfristen (Fortsetzung) 
bei Aufrechterhaltung des Vertrages 
Schadenersatz nach § 6 Nr. 6 verlangen 
oder dem Auftragnehmer eine ange-
messene Frist zur Vertragserfüllung set-
zen und erklären, dass er ihm nach 
fruchtlosem Ablauf der Frist den Auftrag 
entziehe (§ 8 Nr. 3). 
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fruchtlosem Ablauf der Frist den Auftrag 
entziehe (§ 8 Nr. 3). 

 

§ 6 Behinderung und Unterbrechung der   
      Ausführung 

1. Glaubt sich der Auftragnehmer in der 
ordnungsgemäßen Ausführung der 
Leistung behindert, so hat er es dem 
Auftraggeber unverzüglich schriftlich 
anzuzeigen. Unterlässt er die Anzeige, 
so hat er nur dann Anspruch auf Be-
rücksichtigung der hindernden Um-
stände, wenn dem Auftraggeber offen-
kundig die Tatsache und deren hin-
dernde Wirkung bekannt waren. 

2. (1) Ausführungsfristen werden ver-
längert, soweit die Behinderung ver-
ursacht ist:  

 a) durch einen Umstand aus dem Ri-
sikobereich des Auftraggebers, 

 b) durch Streik oder eine von der Be-
rufsvertretung der Arbeitgeber ange-
ordnete Aussperrung im Betrieb des 
Auftragnehmers oder in einem un-
mittelbar für ihn arbeitenden Betrieb, 

 c) durch höhere Gewalt oder andere 
für den Auftragnehmer unabwendbare 
Umstände. 
(2) Witterungseinflüsse während der 
Ausführungszeit, mit denen bei Abgabe 
des Angebots normalerweise ge-
rechnet werden musste, gelten nicht 
als Behinderung. 

3. Der Auftragnehmer hat alles zu tun, 
was ihm billigerweise zugemutet wer-
den kann, um die Weiterführung der 
Arbeiten zu ermöglichen. Sobald die 
hindernden Umstände wegfallen, hat er 
ohne weiteres und unverzüglich die 
Arbeiten wiederaufzunehmen und den 
Auftraggeber davon zu benachrichti-
gen. 

4. Die Fristverlängerung wird berechnet 
nach der Dauer der Behinderung mit 
einem Zuschlag für die Wiederauf-
nahme der Arbeiten und die etwaige 
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§ 6 Behinderung und Unterbrechung der   
      Ausführung (Fortsetzung) 

    Verschiebung in eine ungünstigere Jah-
reszeit. 

5. Wird die Ausführung für voraussichtlich 
längere Dauer unterbrochen, ohne 
dass die Leistung dauernd unmöglich 
wird, so sind die ausgeführten Leistun-
gen nach den Vertragspreisen abzu-
rechnen und außerdem die Kosten zu 
vergüten, die dem Auftragnehmer be-
reits entstanden und in den Vertrags-
preisen des nicht ausgeführten Teils 
der Leistung enthalten sind. 

6. Sind die hindernden Umstände von ei-
nem Vertragsteil zu vertreten, so hat 
der andere Teil Anspruch auf Ersatz 
des nachweislich entstandenen Scha-
dens, des entgangenen Gewinns aber 
nur bei Vorsatz oder grober Fahrläs-
sigkeit. Im Übrigen bleibt der An-
spruch des Auftragnehmers auf an-
gemessene Entschädigdung nach § 
642 BGB unberührt, sofern die An-
zeige nach Nr. 1 Satz 1 erfolgt oder 
wenn Offenkundigkeit nach Nr. 1 
Satz 2 gegeben ist. 

 7. Dauert eine Unterbrechung länger als 3 
Monate, so kann jeder Teil nach Ablauf 
dieser Zeit den Vertrag schriftlich kündi-
gen. Die Abrechnung regelt sich nach 
Nummern 5 und 6; wenn der Auftrag-
nehmer die Unterbrechung nicht zu ver-
treten hat, sind auch die Kosten der Bau-
stellenräumung zu vergüten, soweit sie 
nicht in der Vergütung für die bereits 
ausgeführten Leistungen enthalten sind. 
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§ 7 Verteilung der Gefahr 
1. Wird die ganz oder teilweise ausge-

führte Leistung vor der Abnahme durch 
höhere Gewalt, Krieg, Aufruhr oder an-
dere objektiv unabwendbare vom Auf-
tragnehmer nicht zu vertretende Um-
stände beschädigt oder zerstört, so hat 
dieser für die ausgeführten Teile der 
Leistung die Ansprüche nach § 6 Nr. 5; 
für andere Schäden besteht keine ge-
genseitige Ersatzpflicht. 

2. Zu der ganz oder teilweise ausgeführ-
ten Leistung gehören alle mit der bau-
lichen Anlage unmittelbar ver- 
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§ 7 Verteilung der Gefahr (Fortsetzung) 
      bundenen, in ihre Substanz einge-

gangenen Leistungen, unabhängig von 
deren Fertigstellungsgrad. 

3. Zu der ganz oder teilweise ausgeführten 
Leistung gehören nicht die noch nicht 
eingebauten Stoffe und Bauteile sowie 
die Baustelleneinrichtung und Abste-
ckungen. Zu der ganz oder teilweise 
ausgeführten Leistung gehören eben-
falls nicht Baubehelfe, z.B. Gerüste, auch 
wenn diese als Besondere Leistung oder 
selbständig vergeben sind. 
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§ 8 Kündigung durch den Auftraggeber 
1. (1) Der Auftraggeber kann bis zur 

Vollendung der Leistung jederzeit den 
Vertrag kündigen. 

 (2) Dem Auftragnehmer steht die ver-
einbarte Vergütung zu. Er muss sich 
jedoch anrechnen lassen, was er in-
folge der Aufhebung des Vertrags an 
Kosten erspart oder durch ander-
weitige Verwendung seiner Arbeitskraft 
und seines Betriebs erwirbt oder zu er-
werben böswillig unterlässt (§ 649 
BGB). 

2. (1) Der Auftraggeber kann den Vertrag 
kündigen, wenn der Auftragnehmer 
seine Zahlungen einstellt, (...) von ihm 
oder zulässigerweise vom Auftrag-
geber oder einem anderen Gläubiger 
das Insolvenzverfahren (§§ 14 und 15 
InsO) beziehungsweise ein vergleich-
bares gesetzliches Verfahren beantragt 
ist, (...) ein solches Verfahren eröffnet 
wird oder dessen Eröffnung mangels 
Masse abgelehnt wird. 

 
 (2) Die ausgeführten Leistungen sind 

nach § 6 Nr. 5 abzurechnen. Der Auf-
traggeber kann Schadenersatz wegen 
Nichterfüllung des Restes verlangen. 

3. (1) Der Auftraggeber kann den Vertrag 
kündigen, wenn in den Fällen des § 4 
Nr. 7 und 8 Abs. 1 und des § 5 Nr. 4 
die gesetzte Frist fruchtlos abgelaufen 
ist (Entziehung des Auftrags). Die Ent-
ziehung des Auftrags kann auf einen in 
sich abgeschlossenen Teil der vertrag- 
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§ 8 Kündigung durch den Auftraggeber 

(Fortsetzung) 
      lichen Leistung beschränkt werden. 
 

(2) Nach der Entziehung des Auftrags 
ist der Auftraggeber berechtigt, den 
noch nicht vollendeten Teil der Leis-
tung zu Lasten des Auftragnehmers 
durch einen Dritten ausführen zu las-
sen, doch bleiben seine Ansprüche auf 
Ersatz des etwa ent-stehenden weite-
ren Schadens bestehen. Er ist auch 
berechtigt, auf die weitere Ausführung 
zu verzichten und Schadenersatz we-
gen Nichterfüllung zu verlangen, wenn 
die Ausführung aus den Gründen, die 
zur Entziehung des Auftrags geführt 
haben, für ihn kein Interesse mehr hat. 

 (3) Für die Weiterführung der Arbeiten 
kann der Auftraggeber Geräte, Gerüs-
te, auf der Baustelle vorhandene ande-
re Einrichtungen und angelieferte Stof-
fe und Bauteile gegen angemessene 
Vergütung in Anspruch nehmen. 

 (4) Der Auftraggeber hat dem Auftrag-
nehmer eine Aufstellung über die ent-
standenen Mehrkosten und über seine 
anderen Ansprüche spätestens binnen 
12 Werktagen nach Abrechnung mit 
dem Dritten zuzusenden. 

4. Der Auftraggeber kann den Auftrag 
entziehen, wenn der Auftragnehmer 
aus Anlass der Vergabe eine Abrede 
getroffen hatte, die eine unzulässige 
Wettbewerbsbeschränkung darstellt. 
Die Kündigung ist innerhalb von 12 
Werktagen nach Bekanntwerden des 
Kündigungsgrundes auszusprechen. 
Die Nummer  3 gilt entsprechend. 

5. Die Kündigung ist schriftlich zu erklä-
ren. 

6. Der Auftragnehmer kann Aufmaß und 
Abnahme der von ihm ausgeführten 
Leistungen alsbald nach der Kündi-
gung verlangen; er hat unverzüglich 
eine prüfbare Rechnung über die aus-
geführten Leistungen vorzulegen. 

7. Eine wegen Verzugs verwirkte, nach 
Zeit bemessene Vertragsstrafe kann nur 
für die Zeit bis zum Tag der Kündigung 
des Vertrags gefordert werden. 
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nehmer eine Aufstellung über die ent-
standenen Mehrkosten und über seine 
anderen Ansprüche spätestens binnen 
12 Werktagen nach Abrechnung mit 
dem Dritten zuzusenden. 

4. Der Auftraggeber kann den Auftrag 
entziehen, wenn der Auftragnehmer 
aus Anlass der Vergabe eine Abrede 
getroffen hatte, die eine unzulässige 
Wettbewerbsbeschränkung darstellt. 
Die Kündigung ist innerhalb von 12 
Werktagen nach Bekanntwerden des 
Kündigungsgrundes auszusprechen. 
Die Nummer  3 gilt entsprechend. 

5. Die Kündigung ist schriftlich zu erklä-
ren. 

6. Der Auftragnehmer kann Aufmaß und 
Abnahme der von ihm ausgeführten 
Leistungen alsbald nach der Kündi-
gung verlangen; er hat unverzüglich 
eine prüfbare Rechnung über die aus-
geführten Leistungen vorzulegen. 

7. Eine wegen Verzugs verwirkte, nach 
Zeit bemessene Vertragsstrafe kann nur 
für die Zeit bis zum Tag der Kündigung 
des Vertrags gefordert werden. 
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§ 9 Kündigung durch den Auftragnehmer 

1. Der Auftragnehmer kann den Vertrag 
kündigen:  
a) wenn der Auftraggeber eine ihm  ob-
liegende Handlung unterlässt und da-
durch den Auftragnehmer außer-
stande setzt, die Leistung auszuführen 
(Annahmeverzug nach §§ 293 ff. 
BGB).  
 b) wenn der Auftraggeber eine fällige 
Zahlung nicht leistet oder sonst in 
Schuldnerverzug gerät. 

2. Die Kündigung ist schriftlich zu erklä-
ren. Sie ist erst zulässig, wenn der 
Auftragnehmer dem Auftraggeber oh-
ne Erfolg eine angemessene Frist zur 
Vertragserfüllung gesetzt und erklärt 
hat, dass er nach fruchtlosem Ablauf 
der Frist den Vertrag kündigen werde. 

           3. Die bisherigen Leistungen sind nach den 
Vertragspreisen abzurechnen. Außer-
dem hat der Auftragnehmer Anspruch 
auf angemessene Entschädigung nach 
§ 642 BGB; etwaige weitergehende An-
sprüche des Auftragnehmers bleiben 
unberührt. 
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§ 10 Haftung der Vertragsparteien 
1. Die Vertragsparteien haften einander 

für eigenes Verschulden sowie für das 
Verschulden ihrer gesetzlichen Vertre-
ter und der Personen, deren sie sich 
zur Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten 
bedienen (§§ 276, 278  BGB). 

2. (1) Entsteht einem Dritten im Zusam-
menhang mit der Leistung ein Scha-
den, für den auf Grund gesetzlicher 
Haftpflichtbestimmungen beide Ver-
tragsparteien haften, so gelten für den 
Ausgleich zwischen den Vertrags-
parteien die allgemeinen gesetzlichen 
Bestimmungen, soweit im Einzelfall 
nicht anderes vereinbart ist. Soweit 
der Schaden des Dritten nur die Folge 
einer Maßnahme ist, die der Auftrag-
geber in dieser Form angeordnet hat, 
trägt er den Schaden allein, wenn ihn 
der Auftragnehmer auf die mit der an 
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§ 10 Haftung der Vertragsparteien 
(Fortsetzung) 

geordneten Ausführung verbundene 
Gefahr nach § 4 Nr. 3 hingewiesen hat. 
 
(2) Der Auftragnehmer trägt den Scha-
den allein, soweit er ihn durch Versi-
cherung seiner gesetzlichen Haftpflicht 
gedeckt hat oder durch eine solche ta-
rifmäßigen, nicht auf außergewöhnli-
che Verhältnisse abgestellten Prämien 
und Prämienzuschlägen bei einem im 
Inland zum Geschäftsbetrieb zugelas-
senen Versicherer hätte decken kön-
nen. 

3. Ist der Auftragnehmer einem Dritten 
nach §§ 823 ff. BGB zu Schadenersatz 
verpflichtet wegen unbefugten Betre-
tens oder Beschädigung angrenzender 
Grundstücke, wegen Entnahme oder 
Auflagerung von Boden oder anderen 
Gegenständen außerhalb der vom Auf-
traggeber dazu angewiesenen Flächen 
oder wegen der Folgen eigenmächtiger 
Versperrung von Wegen oder Wasser-
läufen, so trägt er im Verhältnis zum 
Auftraggeber den Schaden allein. 

4. Für die Verletzung gewerblicher 
Schutzrechte haftet im Verhältnis der 
Vertragsparteien zueinander der Auf-
tragnehmer allein, wenn er selbst das 
geschützte Verfahren oder die Ver-
wendung geschützter Gegenstände 
angeboten oder wenn der Auftraggeber 
die Verwendung vorgeschrieben und 
auf das Schutzrecht hingewiesen hat. 

5. Ist eine Vertragspartei gegenüber der 
anderen nach den Nummern 2, 3 oder 
4 von der Ausgleichspflicht befreit, so 
gilt diese Befreiung auch zugunsten ih-
rer gesetzlichen Vertreter und Erfül-
lungsgehilfen, wenn sie nicht vorsätz-
lich oder grob fahrlässig gehandelt ha-
ben. 

           6. Soweit eine Vertragspartei von dem 
Dritten für einen Schaden in Anspruch 
genommen wird, den nach Nummern 2, 
3 oder 4 die andere Vertragspartei zu 
tragen hat, kann sie verlangen, dass ihre 
Vertragspartei sie von der Verbind-
lichkeit gegenüber dem Dritten befreit. 
Sie darf den Anspruch des Dritten nicht 
anerkennen oder befriedigen, ohne der 
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anderen Vertragspartei vorher Gelegen-
heit zur Äußerung gegeben zu haben. 

anderen Vertragspartei vorher Gele-
genheit zur Äußerung gegeben zu ha-
ben.  

 

§ 11 Vertragsstrafe 
1. Wenn Vertragsstrafen vereinbart sind, 

gelten die §§ 339 bis 345 BGB. 
          2.  Ist die Vertragsstrafe für den Fall ver-

einbart, dass der Auftragnehmer nicht 
in der vorgesehenen Frist erfüllt, so 
wird sie fällig, wenn der Auftragnehmer 
in Verzug gerät. 

3. Ist die Vertragsstrafe nach Tagen be-
messen, so zählen nur Werktage; ist 
sie nach Wochen bemessen, so wird 
jeder Werktag angefangener Wochen 
als 1/6 Woche gerechnet. 

4.  Hat der Auftraggeber die Leistung ab-
genommen, so kann er die Strafe nur 
verlangen, wenn er dies bei der Ab-
nahme vorbehalten hat. 
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§ 12 Abnahme 

1. Verlangt der Auftragnehmer nach der 
Fertigstellung – gegebenenfalls auch 
vor Ablauf der vereinbarten Ausfüh-
rungsfrist – die Abnahme der Leistung, 
so hat sie der Auftraggeber binnen 12 
Werktagen durchzuführen; eine andere 
Frist kann vereinbart werden. 

2. Auf Verlangen sind in sich abgeschlos-
sene Teile der Leistung besonders ab-
zunehmen. 

3. Wegen wesentlicher Mängel kann die 
Abnahme bis zur Beseitigung verwei-
gert werden. 

4. (1) Eine förmliche Abnahme hat statt-
zufinden, wenn eine Vertragspartei es 
verlangt. Jede Partei kann auf ihre 
Kosten einen Sachverständigen zuzie-
hen. Der Befund ist in gemeinsamer 
Verhandlung schriftlich niederzulegen. 
In die Niederschrift sind etwaige Vor-
behalte wegen bekannter Mängel und 
wegen Vertragsstrafen aufzunehmen, 
ebenso etwaige Einwendungen des 
Auftragnehmers. Jede Partei erhält ei-
ne Ausfertigung. 

 (2) Die förmliche Abnahme kann in 
Abwesenheit des Auftragnehmers 
stattfinden, wenn der Termin vereinbart  
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§ 12 Abnahme (Fortsetzung) 
     war oder der Auftraggeber mit ge- 

nügender Frist dazu eingeladen hatte.   
Das Ergebnis der Abnahme ist dem 
Auftragnehmer alsbald mitzuteilen. 

5. (1) Wird keine Abnahme verlangt, so gilt 
die Leistung als abgenommen mit Ablauf 
von 12 Werktagen nach schriftlicher Mit-
teilung über die Fertigstellung der Leis-
tung. 

      (2) Wird keine Abnahme verlangt und 
hat der Auftraggeber die Leistung oder 
einen Teil der Leistung in Benutzung 
genommen, so gilt die Abnahme nach 
Ablauf von 6 Werktagen nach Beginn 
der Benutzung als erfolgt, wenn nichts 
anderes vereinbart ist. Die Benutzung 
von Teilen einer baulichen Anlage zur 
Weiterführung der Arbeiten gilt nicht 
als Abnahme. 

 (3) Vorbehalte wegen bekannter Män-
gel oder wegen Vertragsstrafen hat der 
Auftraggeber spätestens zu den in den 
Absätzen 1 und 2 bezeichneten Zeit-
punkten geltend zu machen. 

 6. Mit der Abnahme geht die Gefahr auf 
den Auftraggeber über, soweit er sie 
nicht schon nach § 7 trägt. 

 
§ 12 Abnahme (Fortsetzung) 
     war oder der Auftraggeber mit ge- 
     nügender Frist dazu eingeladen hatte. 

Das Ergebnis der Abnahme ist dem 
Auftragnehmer alsbald mitzuteilen. 

5. (1) Wird keine Abnahme verlangt, so 
gilt die Leistung als abgenommen mit 
Ablauf von 12 Werktagen nach schriftli-
cher Mitteilung über die Fertigstellung 
der Leistung. 

        (2) Wird keine Abnahme verlangt und 
hat der Auftraggeber die Leistung oder 
einen Teil der Leistung in Benutzung 
genommen, so gilt die Abnahme nach 
Ablauf von 6 Werktagen nach Beginn 
der Benutzung als erfolgt, wenn nichts 
anderes vereinbart ist. Die Benutzung 
von Teilen einer baulichen Anlage zur 
Weiterführung der Arbeiten gilt nicht 
als Abnahme. 

 (3) Vorbehalte wegen bekannter Män-
gel oder wegen Vertragsstrafen hat 
der Auftraggeber spätestens zu den in 
den Absätzen 1 und 2 bezeichneten 
Zeitpunkten geltend zu machen. 

  6. Mit der Abnahme geht die Gefahr auf 
den Auftraggeber über, soweit er sie 
nicht schon nach § 7 trägt. 

 

§ 13 Mängelansprüche 
1. Der Auftragnehmer hat dem Auf-

traggeber seine Leistung zum Zeit-
punkt der Abnahme frei von Sach-
mängeln zu verschaffen. Die Leistung 
ist zur Zeit der Abnahme frei von 
Sachmängeln, wenn sie die vereinbar-
te Beschaffenheit hat und den aner-
kannten Regeln der Technik ent-
spricht. Ist die Beschaffenheit nicht 
vereinbart, so ist die Leistung zur Zeit 
der Abnahme frei von Sachmängeln, 
a)   wenn sie sich für die nach dem 

Vertrag vorausgesetzte , sonst 
b)   für die gewöhnliche Verwendung 

eignet und eine Beschaffenheit 
aufweist, die bei Werken der glei-
chen Art üblich ist und die der Auf-
traggeber nach der Art der Leis-
tung erwarten kann. 

2. Bei Leistungen nach Probe gelten die 
Eigenschaften der Probe als verein-
barte Beschaffenheit, soweit nicht  
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§ 13 Mängelansprüche  (Fortsetzung) 
Abweichungen nach der Verkehrssit-
te als bedeutungslos anzusehen sind. 
Dies gilt auch für Proben, die erst 
nach Vertragsabschluß als solche 
anerkannt sind. 

3. Ist ein Mangel zurückzuführen auf die 
Leistungsbeschreibung oder auf An-
ordnungen des Auftraggebers, auf die 
von diesem gelieferten oder vorge-
schriebenen Stoffe oder Bauteile oder 
die Beschaffenheit der Vorleistung ei-
nes anderen Unternehmers, haftet der 
Auftragnehmer, es sei denn, er hat  
die ihm nach §4 Nr. 3 obliegende Mit-
teilung gemacht. 

4. (1) Ist für Mängelansprüche keine Ver-
jährungsfrist im Vertrag vereinbart, so 
beträgt sie für Bauwerke 4 Jahre, für 
andere Werke, deren Erfolg in der 
Herstellung, Wartung oder Verän-
derung einer Sache besteht und für 
die vom Feuer berührten Teile von 
Feuerungsanlagen 2 Jahre. 

 
  
 (2) (...) Ist für Teile von maschinellen 

und elektrotechnischen/elektronischen 
Anlagen (...), bei denen die Wartung 
Einfluss auf Sicherheit und Funktions-
fähigkeit hat, nichts anderes verein-
bart, beträgt für diese Anlagenteile 
die Verjährungsfrist für Mängelansprü-
che abweichend von Abs. 1 zwei Jah-
re, wenn der Auftraggeber sich dafür 
entschieden hat, dem Auftragnehmer 
die Wartung für die Dauer der Verjäh-
rungsfrist nicht zu übertragen; dies gilt 
auch, wenn für weitere Leistungen 
eine andere Verjährungsfrist verein-
bart ist.  

 
 (3) Die Frist beginnt mit der Abnahme 

der gesamten Leistung; nur für in sich 
abgeschlossene Teile der Leistung be-
ginnt sie mit der Teilabnahme (§ 12 Nr. 
2). 

5. (1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, 
alle während der Verjährungsfrist her-
vortretenden Mängel, die auf vertrags-
widrige Leistung zurückzuführen sind, 
auf seine Kosten zu beseitigen, wenn  
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§ 13 Mängelansprüche (Fortsetzung) 
es der Auftraggeber vor Ablauf der 
Frist schriftlich verlangt. Der Anspruch 
auf Beseitigung der gerügten Mängel 
verjährt in 2 Jahren, gerechnet vom 
Zugang des schriftlichen Verlangens 
an, jedoch nicht vor Ablauf der Regel-
fristen nach Nummer 4 oder der an ih-
rer Stelle vereinbarten Frist. Nach Ab-
nahme der Mängelbeseitigungs-
leistung beginnt für diese Leistung eine 
Verjährungsfrist von 2 Jahren neu, die 
jedoch nicht vor Ablauf der Regelfristen 
nach Nummer 4 oder der an ihrer Stel-
le vereinbarten Frist endet. 

 (2) Kommt der Auftragnehmer der Auf-
forderung zur Mängelbeseitigung in ei-
ner vom Auftraggeber gesetzten an-
gemessenen Frist nicht nach, so kann 
der Auftraggeber die Mängel auf Kos-
ten des Auftragnehmers beseitigen 
lassen. 

6. Ist die Beseitigung des Mangels für 
den Auftraggeber unzumutbar oder ist 
sie unmöglich oder würde sie einen 
unverhältnismäßig hohen Aufwand er-
fordern und wird sie deshalb vom Auf-
tragnehmer verweigert, so kann der 
Auftraggeber durch Erklärung gegen-
über dem Auftragnehmer die Vergü-
tung mindern (§ 638 BGB). 

7. (1) Der Auftragnehmer haftet bei 
schuldhaft verursachten Mängeln für 
Schäden aus der Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesund-
heit. 
(2) Bei vorsätzlicher oder grob fahrläs-
sig verursachten Mängeln haftet er für 
alle Schäden. 
(3) Im übrigen ist dem Auftraggeber 
der Schaden an der baulichen Anlage 
zu ersetzen, zu deren Herstellung, In-
standhaltung oder Änderung die Leis-
tung dient, wenn ein wesentlicher 
Mangel vorliegt, der die Gebrauchsfä-
higkeit erheblich beeinträchtigt und auf 
ein Verschulden des Auftragnehmers 
zurückzuführen ist. Einen darüber 
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ten des Auftragnehmers beseitigen 
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6.   Ist die Beseitigung des Mangels für 
den Auftraggeber unzumutbar oder ist 
sie unmöglich oder würde sie einen 
unverhältnismäßig hohen Aufwand er-
fordern und wird sie deshalb vom Auf-
tragnehmer verweigert, so kann der 
Auftraggeber durch Erklärung gegen-
über dem Auftragnehmer die Vergü-
tung mindern (§ 638 BGB). 

7. (1) Der Auftragnehmer haftet bei 
schuldhaft verursachten Mängeln für 
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heit. 
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      (3) Im übrigen ist dem Auftraggeber 
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zu ersetzen, zu deren Herstellung, In-
standhaltung oder Änderung die Leis-
tung dient, wenn ein wesentlicher 
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higkeit erheblich beeinträchtigt und auf 
ein Verschulden des Auftragnehmers 
zurückzuführen ist. Einen darüber 
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§ 13 Mängelansprüche (Fortsetzung) 

hinausgehenden Schaden hat der Auf-
tragnehmer nur dann zu ersetzen,  

 a) wenn der Mangel auf einem Verstoß 
gegen die anerkannten Regeln der 
Technik beruht, 

 b) wenn der Mangel in dem Fehlen ei-
ner vertraglich vereinbarten Beschaf-
fenheit besteht oder 

 c) soweit der Auftragnehmer den 
Schaden durch Versicherung seiner 
gesetzlichen Haftpflicht gedeckt hat 
oder durch eine solche zu tarif-
mäßigen, nicht auf außergewöhnliche 
Verhältnisse abgestellten Prämien und 
Prämienzuschlägen bei einem im In-
land zum Geschäftsbetrieb zuge-
lassenen Versicherer hätte decken 
können. 

 (4) Abweichend von Nummer 4 gelten 
die gesetzlichen Verjährungsfristen, 
soweit sich der Auftragnehmer nach 
Absatz 2 durch Versicherung geschützt 
hat oder hätte schützen können oder 
soweit ein besonderer Versicherungs-
schutz vereinbart ist. 

(5) Eine Einschränkung oder Er-
weiterung der Haftung kann in be-
gründeten Sonderfällen vereinbart wer-
den. 
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oder durch eine solche zu tarif-
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Verhältnisse abgestellten Prämien und 
Prämienzuschlägen bei einem im In-
land zum Geschäftsbetrieb zuge-
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können. 

 (4) Abweichend von Nummer 4 gelten 
die gesetzlichen Verjährungsfristen, 
soweit sich der Auftragnehmer nach 
Absatz 2 durch Versicherung geschützt 
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weiterung der Haftung kann in be-
gründeten Sonderfällen vereinbart wer-
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§ 14 Abrechnung 

1. Der Auftragnehmer hat seine Leistun-
gen prüfbar abzurechnen. Er hat die 
Rechnungen übersichtlich aufzustellen 
und dabei die Reihenfolge der Posten 
einzuhalten und die in den Vertragsbe-
standteilen enthaltenen Bezeichnun-
gen zu verwenden. Die zum Nachweis 
von Art und Umfang der Leistung er-
forderlichen Mengenberechnungen, 
Zeichnungen und andere Belege sind 
beizufügen. Änderungen und Ergän-
zungen des Vertrags sind in der Rech-
nung besonders kenntlich zu machen; 
sie sind auf Verlangen getrennt abzu-
rechnen. 

2. Die für die Abrechnung notwendigen 
Feststellungen sind dem Fortgang der 
Leistung entsprechend möglichst ge-
meinsam vorzunehmen. Die Abrech-
nungsbestimmungen in den 
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§ 14 Abrechnung (Fortsetzung) 

Technischen Vertragsbedingungen und 
den anderen Vertragsunterlagen sind 
zu beachten. Für Leistungen, die bei 
Weiterführung der Arbeiten nur schwer 
feststellbar sind, hat der Auftragneh-
mer rechtzeitig gemeinsame Feststel-
lungen zu beantragen. 

3. Die Schlussrechnung muss bei Leis-
tungen mit einer vertraglichen Aus-
führungsfrist von höchstens 3 Monaten 
spätestens 12 Werktage nach Fertig-
stellung eingereicht werden, wenn 
nichts anderes vereinbart ist; diese 
Frist wird um je 6 Werktage für je wei-
tere 3 Monate Ausführungsfrist ver-
längert. 

4. Reicht der Auftragnehmer eine prüfbare 
Rechnung nicht ein, obwohl ihm der Auf-
traggeber dafür eine angemessene Frist 
gesetzt hat, so kann sie der Auftragge-
ber selbst auf Kosten des Auftragneh-
mers aufstellen. 
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aufstellen. 

 
§ 15 Stundenlohnarbeiten 

1. (1) Stundenlohnarbeiten werden nach 
den vertraglichen Vereinbarungen ab-
gerechnet. 

 (2) Soweit  für die Vergütung keine 
Vereinbarungen getroffen worden sind, 
gilt die ortsübliche Vergütung. Ist diese 
nicht zu ermitteln, so werden die Auf-
wendungen des Auftragnehmers für  

 Lohn- und Gehaltskosten der Bau-
stelle, Lohn- und Gehaltsnebenkosten 
der Baustelle, Stoffkosten der Bau-
stelle, Kosten der Einrichtungen, Gerä-
te, Maschinen und maschinellen Anla-
gen der Baustelle, Fracht-, Fuhr- und 
Ladekosten, Sozialkassenbeiträge und 
Sonderkosten, die bei wirtschaftlicher 
Betriebsführung entstehen, mit ange-
messenen Zuschlägen für Ge-
meinkosten und Gewinn (einschließ-
lich allgemeinem Unternehmerwagnis) 
zuzüglich Umsatzsteuer vergütet. 

2. Verlangt der Auftraggeber, dass die 
Stundenlohnarbeiten durch einen Po-
lier oder eine andere Aufsichtsperson 
beaufsichtigt werden, oder ist die Auf-
sicht nach den einschlägigen Un-
fallverhütungsvorschriften notwendig, 
so gilt Nummer 1 entsprechend. 
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so gilt Nummer 1 entsprechend. 
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§ 15 Stundenlohnarbeiten (Fortsetzung) 

3. Dem Auftraggeber ist die Ausführung 
von Stundenlohnarbeiten vor Beginn 
anzuzeigen. Über die geleisteten Ar-
beitsstunden und den dabei erforder-
lichen, besonders zu vergütenden 
Aufwand für den Verbrauch von Stof-
fen, für Vorhaltung von Einrichtungen, 
Geräten, Maschinen und maschinellen 
Anlagen, für Frachten, Fuhr- und Lade-
leistungen sowie etwaige Sonderkos-
ten sind, wenn nichts anderes verein-
bart ist, je nach der Verkehrssitte werk-
täglich oder wöchentlich Listen (Stun-
denlohnzettel) einzureichen. Der Auf-
traggeber hat die von ihm bescheinig-
ten Stundenlohnzettel unverzüglich, 
spätestens jedoch innerhalb von 6 
Werktagen nach Zugang, zurückzuge-
ben. Dabei kann er Einwendungen auf 
den Stundenlohnzetteln oder geson-
dert schriftlich erheben. Nicht fristge-
mäß zurückgegebene Stundenlohnzet-
tel gelten als anerkannt. 

4. Stundenlohnrechnungen sind alsbald 
nach Abschluss der Stundenlohn-
arbeiten, längstens jedoch in Abstän-
den von 4 Wochen, einzureichen. Für 
die Zahlung gilt § 16. 

5. Wenn Stundenlohnarbeiten zwar ver-
einbart waren, über den Umfang der 
Stundenlohnleistungen aber mangels 
rechtzeitiger Vorlage der Stunden-
lohnzettel Zweifel bestehen, so kann der 
Auftraggeber verlangen, dass für die 
nachweisbar ausgeführten Leistungen 
eine Vergütung vereinbart wird, die nach 
Maßgabe von Nummer 1 Abs. 2 für ei-
nen wirtschaftlich vertretbaren Aufwand 
an Arbeitszeit und Verbrauch von Stof-
fen, für Vorhaltung von Einrichtungen, 
Geräten, Maschinen und maschinellen 
Anlagen, für Frachten, Fuhr- und Lade-
leistungen sowie etwaige Sonderkosten 
ermittelt wird. 
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der Auftraggeber verlangen, dass für 
die nachweisbar ausgeführten Leistun-
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nach Maßgabe von Nummer 1 Abs. 2 
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§ 16 Zahlung 

1. (1) Abschlagszahlungen sind auf 
Antrag in möglichst kurzen Zeitab-
ständen oder zu den vereinbarten 
Zeitpunkten zu gewähren, und zwar 
in Höhe des Wertes der jeweils  
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§ 16 Zahlung (Fortsetzung) 
nachgewiesenen vertragsgemäßen  
Leistungen einschließlich des aus-
gewiesenen, darauf entfallenden 
Umsatzsteuerbetrages.  
Die Leistungen sind durch eine prüfba-
re Aufstellung nachzuweisen, die eine 
rasche und sichere Beurteilung der 
Leistungen ermöglichen muss. Als 
Leistungen gelten hierbei auch die für 
die geforderte Leistung eigens angefer-
tigten und bereitgestellten Bauteile so-
wie die auf der Baustelle angelieferten 
Stoffe und Bauteile, wenn dem Auf-
traggeber nach seiner Wahl das Eigen-
tum an ihnen übertragen ist oder ent-
sprechende Sicherheit gegeben wird. 

 (2) Gegenforderungen können einbe-
halten werden. Andere Einbehalte sind 
nur in den im Vertrag und in den ge-
setzlichen Bestimmungen vorgesehe-
nen Fällen zulässig. 

 (3) Ansprüche auf Abschlagszah-
lungen werden binnen 18 Werktagen 
nach Zugang der Aufstellung fällig. 

 (4) Die Abschlagszahlungen sind ohne 
Einfluss auf die Haftung des Auftrag-
nehmers; sie gelten nicht als Abnahme 
von Teilen der Leistung. 

 
2. (1) Vorauszahlungen können auch 

nach Vertragsabschluß vereinbart wer-
den; hierfür ist auf Verlangen des Auf-
traggebers ausreichende Sicherheit zu 
leisten. Diese Vorauszahlungen sind, 
sofern nichts anderes vereinbart wird, 
mit 3 v.H. über dem Basiszinsatz des § 
247 BGB zu verzinsen. 

 
 
 (2) Vorauszahlungen sind auf die 

nächstfälligen Zahlungen anzurechnen, 
soweit damit Leistungen abzugelten 
sind, für welche die Vorauszahlungen 
gewährt worden sind. 

           3. (1) Der Anspruch auf die Schlusszah-
lung wird alsbald nach Prüfung und 
Feststellung der vom Auftragnehmer 
vorgelegten Schlussrechnung fällig, 
spätestens innerhalb von 2 Monaten 
nach Zugang. Werden Einwendungen 
gegen die Prüfbarkeit unter Angabe  

 
§ 16 Zahlung (Fortsetzung) 
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2. (1) Vorauszahlungen können auch 

nach Vertragsabschluß vereinbart 
werden; hierfür ist auf Verlangen des 
Auftraggebers ausreichende Sicher-
heit zu leisten. Diese Vorauszahlun-
gen sind, sofern nichts anderes ver-
einbart wird, mit 3 v.H. über dem Ba-
siszinsatz des § 247 BGB zu verzin-
sen. 

 
 (2) Vorauszahlungen sind auf die 

nächstfälligen Zahlungen anzurechnen, 
soweit damit Leistungen abzugelten 
sind, für welche die Vorauszahlungen 
gewährt worden sind. 

3. (1) Der Anspruch auf die Schluss-
zahlung wird alsbald nach Prüfung 
und Feststellung der vom Auftrag-
nehmer vorgelegten Schlussrechnung 
fällig, spätestens innerhalb von 2 Mo-
naten nach Zugang. Die Prüfung der 
Schlussrechnung ist nach Möglichkeit  
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§ 16 Zahlung (Fortsetzung) 
der Gründe hierfür nicht spätestens 
innerhalb von 2 Monaten nach Zu-
gang der Schlussrechnung erhoben, 
so kann der Auftraggeber sich nicht 
mehr auf die fehlende Prüfbarkeit 
berufen. Die Prüfung der Schluss-
rechnung ist nach Möglichkeit zu be-
schleunigen. Verzögert sie sich, so ist 
das unbestrittene Guthaben als Ab-
schlagszahlung sofort zu zahlen. 

     (2) Die vorbehaltlose Annahme der 
Schlusszahlung schließt Nach-
forderungen aus, wenn der Auftrag-
nehmer über die Schlusszahlung 
schriftlich unterrichtet und auf die Aus-
schlusswirkung hingewiesen wurde. 

 (3) Einer Schlusszahlung steht es 
gleich, wenn der Auftraggeber unter 
Hinweis auf geleistete Zahlungen wei-
tere Zahlungen endgültig und schriftlich 
ablehnt. 

 (4) Auch früher gestellte, aber unerle-
digte Forderungen werden ausge-
schlossen, wenn sie nicht nochmals 
vorbehalten werden. 

 (5) Ein Vorbehalt ist innerhalb von 24 
Werktagen nach Zugang der Mitteilung 
nach Absätzen 2 und 3 über die 
Schlusszahlung zu erklären. Er wird 
hinfällig, wenn nicht innerhalb von wei-
teren 24 Werktagen – beginnend am 
Tag nach Ablauf der in Satz 1 ge-
nannten 24 Werktage – eine prüfbare 
Rechnung über die vorbehaltenen For-
derungen eingereicht oder, wenn das 
nicht möglich ist, der Vorbehalt einge-
hend begründet wird. . 

 (6) Die Abschlussfristen gelten nicht für 
ein Verlangen nach Richtigstellung der 
Schlussrechnung und -zahlung wegen 
Aufmaß-, Rechen- und Übertragungs-
fehlern. 

4. In sich abgeschlossene Teile der Leis-
tung können nach Teilabnahme ohne 
Rücksicht auf die Vollendung der übri-
gen Leistungen endgültig festgestellt 
und bezahlt werden. 

5. (1) Alle Zahlungen sind aufs äußerste 
zu beschleunigen. 

 (2) Nicht vereinbarte Skontoabzüge 
sind unzulässig. 

 
§ 16 Zahlung (Fortsetzung) 
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§ 16 Zahlung (Fortsetzung) 
(3) Zahlt der Auftraggeber bei Fälligkeit 
nicht, so  kann der Auftragnehmer eine 
angemessene Nachfrist setzen. Zahlt 
er auch innerhalb der Nachfrist nicht, 
so hat der Auftragnehmer vom Ende 
der Nachfrist an Anspruch auf Zinsen 
in Höhe der in § 288 BGB angege-
benen Zinssätze, wenn er nicht einen 
höheren Verzugsschaden nachweist. 
Außerdem darf er die Arbeiten bis zur 
Zahlung einstellen. 

       (4) Zahlt der Auftraggeber das fällige 
unbestrittene Guthaben nicht innerhalb 
von 2 Monaten nach Zugang der 
Schlussrechnung, so hat der Auf-
tragnehmer für dieses Guthaben abwei-
chend von Absatz 3 (ohne Nachfristset-
zung) ab diesem Zeitpunkt Anspruch auf 
Zinsen in Höhe der in § 288 BGB ange-
gebenen Zinssätze, wenn er nicht einen 
höheren Verzugsschaden nachweist. 

 

    (5) Der Auftragnehmer darf in den Fällen 
der Absätze 3 und 4 die Arbeiten bis zur 
Zahlung einstellen, sofern die dem Auf-
traggeber zuvor gesetzte angemessene 
Nachfrist verstrichen ist. 

 
6.  Der Auftraggeber ist berechtigt, zur Er-

füllung seiner Verpflichtungen aus den 
Nummern 1 bis 5 Zahlungen an Gläu-
biger des Auftragnehmers zu leisten, 
soweit sie an der Ausführung der ver-
traglichen Leistung des Auftrag-
nehmers aufgrund eines mit diesem 
abgeschlossenen Dienst- oder Werk-
vertrags beteiligt sind, wegen Zah-
lungsverzugs des Auftragnehmers die 
Fortsetzung ihrer Leistung zu Recht 
verweigern und die Direktzahlung die 
Fortsetzung der Leistung sicherstellen 
soll. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, 
sich auf Verlangen des Auftraggebers 
innerhalb einer von diesem gesetzten 
Frist darüber zu erklären, ob und in-
wieweit er die Forderungen seiner 
Gläubiger anerkennt; wird diese Erklä-
rung nicht rechtzeitig abgegeben, so 
gelten die Voraussetzungen für die Di-
rektzahlung als anerkannt. 

 

 
§ 16 Zahlung (Fortsetzung) 

 (3) Zahlt der Auftraggeber bei Fälligkeit 
nicht, so  kann der Auftragnehmer eine 
angemessene Nachfrist setzen. Zahlt er 
auch innerhalb der Nachfrist nicht, so 
hat der Auftragnehmer vom Ende der 
Nachfrist an Anspruch auf Zinsen in 
Höhe der in § 288 BGB angegebenen 
Zinssätze, wenn er nicht einen höheren 
Verzugsschaden nachweist. Außerdem 
darf er die Arbeiten bis zur Zahlung ein-
stellen. 

  (4) Zahlt der Auftraggeber das fällige un-
bestrittene Guthaben nicht innerhalb von 
2 Monaten nach Zugang der Schluss-
rechnung, so hat der Auftragnehmer für 
dieses Guthaben abweichend von Absatz 
3 (ohne Nachfristsetzung) ab diesem 
Zeitpunkt Anspruch auf Zinsen in Höhe 
der in § 288 BGB angegebenen Zins-
sätze, wenn er nicht einen höheren Ver-
zugsschaden nachweist. 

 

  (5) Der Auftragnehmer darf in den Fällen 
der Absätze 3 und 4 die Arbeiten bis zur 
Zahlung einstellen, sofern eine dem Auf-
traggeber zuvor gesetzte angemessene 
Nachfrist erfolglos verstrichen ist. 

 
6. Der Auftraggeber ist berechtigt, zur Er-

füllung seiner Verpflichtungen aus den 
Nummern 1 bis 5 Zahlungen an Gläubi-
ger des Auftragnehmers zu leisten, so-
weit sie an der Ausführung der vertrag-
lichen Leistung des Auftragnehmers 
aufgrund eines mit diesem abgeschlos-
senen Dienst- oder Werkvertrags betei-
ligt sind, wegen Zahlungsverzugs des 
Auftragnehmers die Fortsetzung ihrer 
Leistung zu Recht verweigern und die 
Direktzahlung die Fortsetzung der Leis-
tung sicherstellen soll. Der Auf-
tragnehmer ist verpflichtet, sich auf Ver-
langen des Auftraggebers innerhalb ei-
ner von diesem gesetzten Frist darüber 
zu erklären, ob und inwieweit er die For-
derungen seiner Gläubiger anerkennt; 
wird diese Erklärung nicht rechtzeitig 
abgegeben, so gelten die Vorausset-
zungen für die Direktzahlung als aner-
kannt. 

 



Dr. Andreas Stangl, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht___________________ 47

 
Kanzlei am Steinmarkt 
RAe Kuchenreuter, Dr. Stangl & Alt 
Steinmarkt 12  
93413 Cham 
 

Tel. : 09971/85400 
Fax. : 09971/40180 
E-Mail : info@kanzlei-am-steinmarkt.de 
Homepage    : www.kanzlei-am-steinmarkt.de 

VOB/B 2006 VOB/B 2002 
 

§ 17 Sicherheitsleistung 
1. (1) Wenn Sicherheitsleistung verein-

bart ist, gelten die §§ 232 bis 240 
BGB, soweit sich aus den nach-
stehenden Bestimmungen nichts ande-
res ergibt. 

 (2) Die Sicherheit dient dazu, die ver-
tragsgemäße Ausführung der Leistung 
und die Mängelansprüche sicherzustel-
len. 

2. Wenn im Vertrag nichts anderes ver-
einbart ist, kann Sicherheit durch Ein-
behalt oder Hinterlegung von Geld o-
der durch Bürgschaft eines Kreditinsti-
tuts oder Kreditversicherers geleistet 
werden, sofern das Kreditinstitut oder 
der Kreditversicherer  
– in der Europäischen Gemeinschaft  
      oder 

 –   in einem Staat der Vertragsparteien 
      des Abkommens über den Euro- 
      päischen Wirtschaftsraum oder 
– in einem Staat der Vertrags-

parteien des WTO-Überein-
kommens über das öffentliche Be-
schaffungswesen 

 zugelassen ist. 
3. Der Auftragnehmer hat die Wahl unter 

den verschiedenen Arten der Sicher-
heit; er kann eine Sicherheit durch eine 
andere ersetzen. 

4. Bei Sicherheitsleistung durch Bürg-
schaft ist Voraussetzung, dass der Auf-
traggeber den Bürgen als tauglich an-
erkannt hat. Die Bürgschaftserklärung 
ist schriftlich unter Verzicht auf die Ein-
rede der Vorausklage abzugeben (§ 
771 BGB); sie darf nicht auf be-
stimmte Zeit begrenzt und muß nach 
Vorschrift des Auftraggebers ausge-
stellt sein. Der Auftraggeber kann als 
Sicherheit keine Bürgschaft fordern, 
die den Bürgen zur Zahlung auf erstes 
Anfordern verpflichtet. 

5. Wird Sicherheit durch Hinterlegung von 
Geld geleistet, so hat der Auftragneh-
mer den Betrag bei einem zu vereinba-
renden Geldinstitut auf ein Sperrkonto 
einzuzahlen, über das beide nur ge-
meinsam verfügen können(...)  („Und-
Konto“). Etwaige Zinsen  
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§ 17 Sicherheitsleistung (Fortsetzung) 

stehen dem Auftragnehmer zu. 
6. (1) Soll der Auftraggeber verein-

barungsgemäß die Sicherheit in Teil-
beträgen von seinen Zahlungen ein-
behalten, so darf er jeweils die Zahlung 
um höchstens 10 v.H. kürzen, bis die 
vereinbarte Sicherheitssumme erreicht 
ist. Sofern Rechnungen ohne Um-
satzsteuer gemäß § 13b UStG ge-
stellt werden, bleibt die Umsatzsteu-
er bei der Berechnung des Sicher-
heitseinbehalts unberücksichtigt.  
Den jeweils einbehaltenen Betrag hat 
er dem Auftragnehmer mitzuteilen und 
binnen 18 Werktagen nach dieser Mit-
teilung auf ein Sperrkonto bei dem ver-
einbarten Geldinstitut einzuzahlen. 
Gleichzeitig muss er veranlassen, dass 
dieses Geldinstitut den Auftragnehmer 
von der Einzahlung des Sicherheitsbe-
trags benachrichtigt. Nr. 5 gilt ent-
sprechend. 

 (2) Bei kleineren oder kurzfristigen Auf-
trägen ist es zulässig, dass der Auf-
traggeber den einbehaltenen Sicher-
heitsbetrag erst bei der Schlusszah-
lung auf Sperrkonto einzahlt. 

 (3) Zahlt der Auftraggeber den einbe-
haltenen Betrag nicht rechtzeitig ein, 
so kann ihm der Auftragnehmer hierfür 
eine angemessene Nachfrist setzen. 
Lässt der Auftraggeber auch diese ver-
streichen, so kann der Auftragnehmer 
die sofortige Auszahlung des einbehal-
tenen Betrags verlangen und braucht 
dann keine Sicherheit mehr zu leisten. 

 (4) Öffentliche Auftraggeber sind be-
rechtigt, den als Sicherheit einbe-
haltenen Betrag auf eigenes Verwahr-
geldkonto zu nehmen; der Betrag wird 
nicht verzinst. 

7. Der Auftragnehmer hat die Sicherheit 
binnen 18 Werktagen nach Vertrags-
abschluss zu leisten, wenn nichts an-
deres vereinbart ist. Soweit er diese 
Verpflichtung nicht erfüllt hat, ist der 
Auftraggeber berechtigt, vom Gutha-
ben des Auftragnehmers einen Betrag 
in Höhe der vereinbarten Sicherheit 
einzubehalten. Im übrigen gelten Num-
mern 5 und 6 außer Absatz 1 Satz 1 
entsprechend. 
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§ 17 Sicherheitsleistung (Fortsetzung) 
8. (1) Der Auftraggeber hat eine nicht ver-

wertete Sicherheit für die Vertrags-
erfüllung zum vereinbarten Zeitpunkt, 
spätestens nach Abnahme und Stel-
lung der Sicherheit für Mängel-
ansprüche zurückzugeben, es sei 
denn, dass Ansprüche des Auftrag-
gebers, die nicht von der gestellten Si-
cherheit für Mängelansprüche um- 
fasst sind, noch nicht erfüllt sind. Dann 
darf er für diese Vertragser-
füllungsansprüche einen ent-
sprechenden Teil der Sicherheit zu-
rückhalten. 

     (2) Der Auftraggeber hat eine nicht 
verwertete Sicherheit für Mängelan-
sprüche nach Ablauf von 2 Jahren zu-
rückzugeben, sofern kein anderer 
Rückgabezeitpunkt vereinbart worden 
ist. Soweit jedoch zu dieser Zeit seine 
geltend gemachten Ansprüche noch 
nicht erfüllt sind, darf er einen entspre-
chenden Teil der Sicherheit zurückhal-
ten. 
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§ 18 Streitigkeiten 

1. Liegen die Voraussetzungen für eine 
Gerichtsstandsvereinbarung nach § 38 
Zivilprozessordnung vor, richtet sich 
der Gerichtsstand für Streitigkeiten aus 
dem Vertrag nach dem Sitz der für die 
Prozessvertretung des Auftraggebers 
zuständigen Stelle, wenn nichts ande-
res vereinbart ist. Sie ist dem Auf-
tragnehmer auf Verlangen mitzuteilen. 

2. (1) Entstehen bei Verträgen mit Be-
hörden Meinungsverschiedenheiten, 
so soll der Auftragnehmer zunächst 
die der auftraggebenden Stelle unmit-
telbar vorgesetzte Stelle anrufen. Die-
se soll dem Auftragnehmer Gelegen-
heit zur mündlichen Aussprache ge-
ben und ihn möglichst innerhalb von 2 
Monaten nach der Anrufung schriftlich 
bescheiden und dabei auf die Rechts-
folgen des Satzes 3 hinweisen. Die 
Entscheidung gilt als anerkannt, wenn 
der Auftragnehmer nicht innerhalb von 
2 Monaten nach Eingang des Be-
scheides schriftlich Einspruch beim  
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§ 18 Streitigkeiten (Fortsetzung) 
Auftraggeber erhebt und dieser ihn 
auf die Ausschlussfrist hingewiesen 
hat. 

(2) Mit dem Eingang des schriftlichen 
Antrages auf Durchführung eines Ver-
fahrens nach Nr. 2 Abs. 1 wird die 
Verjährung des in diesem Antrag gel-
tend gemachten Anspruchs gehemmt. 
Wollen Auftraggeber oder Auftrag-
nehmer das Verfahren nicht weiter 
betreiben, teilen sie dies dem jeweils 
anderen Teil schriftlich mit. Die Hem-
mung endet 3 Monate nach Zugang 
des schriftlichen Bescheides oder der 
Mitteilung nach Satz 2. 

3. Daneben kann ein Verfahren zur 
Streitbeilegung vereinbart werden. 
Die Vereinbarung sollte mit Ver-
tragsabschluss erfolgen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Bei Meinungsverschiedenheiten über 
die Eigenschaft von Stoffen und Bau-
teilen, für die allgemeingültige Prü-
fungsverfahren bestehen, und über die 
Zulässigkeit oder Zuverlässigkeit der 
bei der Prüfung verwendeten Maschi-
nen oder angewendeten Prüfungs-
verfahren kann jede Vertragspartei 
nach vorheriger Benachrichtigung der 
anderen Vertragspartei die material-
technische Untersuchung durch eine 
staatliche oder staatlich anerkannte 
Materialprüfungsstelle vornehmen las-
sen; deren Feststellungen sind ver-
bindlich. Die Kosten trägt der unter-
liegende Teil. 

5.   Streitfälle berechtigen den Auftragneh-
mer nicht, die Arbeiten einzustellen. 
-  
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bei der Prüfung verwendeten Maschi-
nen oder angewendeten Prüfungs-
verfahren kann jede Vertragspartei 
nach vorheriger Benachrichtigung der 
anderen Vertragspartei die material-
technische Untersuchung durch eine 
staatliche oder staatlich anerkannte 
Materialprüfungsstelle vornehmen las-
sen; deren Feststellungen sind ver-
bindlich. Die Kosten trägt der unter-
liegende Teil. 

           4.  Streitfälle berechtigen den Auftrag-
nehmer nicht, die Arbeiten einzustel-
len.  

 

 


